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EINSICHT IN DIE UNTERLAGEN 
Die Unterlagen (detaillierte Rechnung 2023) zum Traktandum 4 können 

bis 27. Mai 2024 auf der Geschäftsstelle an der Buochserstrasse 16 in Stans, 
jeweils montags, 08.30 bis 11.30 Uhr, oder nach telefonischer Voranmeldung 

(041 610 21 35) und auf der Website www.nw-ref.ch eingesehen werden.
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Das Stimm- und Wahlrecht ist in der Verfassung der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden 
wie folgt geregelt: 

Artikel 8: Stimmrecht und Wahlrecht 
Die Kirchgemeindemitglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben, sind in Angelegen-
heiten der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Nidwalden stimmfähig und haben das 
aktive wie das passive Wahlrecht. 
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TRAKTANDUM 3 

RECHENSCHAFTSBERICHT DES KIRCHENRATES FÜR DAS JAHR 2023 
Das Jahr 2023 kann am besten mit dem Begriff «Übergangsjahr» zusammengefasst werden. Am 
1. Januar sind unsere neue Verfassung und die neue Kirchenordnung in Kraft getreten. Zur Erin-
nerung, die wesentlichen Änderungen zu früher sind: (i) die Gemeindekreise werden von nun an 
von einer Pfarrperson geleitet, (ii) die gewählte Behörde «Kirchenpflege» auf Gemeindekreisebene 
fällt weg und wird durch das Gemeindekreis-Team ersetzt, (iii) Pfarrpersonen müssen sich nicht 
mehr alle vier Jahre einer Wiederwahl stellen, sondern sind in einem öffentlich-rechtlichen Anstel-
lungsverhältnis angestellt und (iv) der Kirchenrat besteht neu aus 4 gewählten Personen und einer 
Vertretung des Pfarrkonvents.  
Per Ende Juni 2023 endeten offiziell die Mandate der Kirchenpflege-Mitglieder. Einige von ihnen 
sind nun Mitglied eines Gemeindekreis-Teams und wir können weiterhin auf ihr Wissen und ihre 
tatkräftige Mitarbeit zählen. Bei allen anderen bedankt sich der Kirchenrat für die jahrelange Hin-
gabe und ehrenamtliche Tätigkeit im Dienst und zum Wohl der Evangelisch-Reformierten Kirche 
Nidwalden. 
Mit den Gesamterneuerungswahlen an der Frühjahrs-Kirchgemeindeversammlung wurde der Kir-
chenrat auf vier Mitglieder verkleinert. Präsident Wolfgang Gaede und Kirchengutsverwalter Max 
Marthaler haben auf eine Wiederwahl verzichtet. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle für ihre 
wertvolle und langjährige Tätigkeit im Kirchenrat. Für die Restamtsdauer bis Juni 2024 wurde als 
neuer Kirchenratspräsident Reto Bazzani gewählt und Diana Hartz wurde als Vizepräsidentin be-
stätigt. 
In der Finanzkommission kam es ebenfalls zu einer Änderung. Max Marthaler wurde an Stelle von 
Sara Gyr, die nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist, für die Restamtsdauer bis Juni 2024 ge-
wählt. Sara Gyr danken wir herzlich für ihre kompetente Arbeit in der Finanzkommission.  
Im Zuge der Totalrevision von Verfassung und Kirchenordnung mussten auch die bestehenden 
Reglemente überarbeitet werden. Sie wurden im November von der Herbst-Kirchgemeindever-
sammlung verabschiedet sowie anschliessend vom Regierungsrat genehmigt. Die ergänzenden 
Verordnungen unterstehen der Referendumspflicht. Falls das Referendum nicht ergriffen wird, tre-
ten die Erlasse per 1. März 2024 in Kraft.  
Auch die administrative Verwaltung startete in ein Übergangsjahr. Effizienzen und Synergien wur-
den umgesetzt, unter anderem durch das Zusammenfassen und Eingliedern der Pfarramtssekre-
tariate in der Geschäftsstelle, damit einhergehend eine engere Zusammenarbeit der Mitarbeiten-
den und eine stärkere Bündelung von Aufgaben bei der Geschäftsstelle. Bestehende Abläufe und 
Prozesse mussten angepasst und durch neue ergänzt werden. Zudem konnte im April das Team 
der Geschäftsstelle nach dem Weggang von Manuela Würmli mit Ilona Gerber wieder komplettiert 
werden.  
Weitere personelle Veränderungen kamen in den Bereichen Sozialdiakonie und Religionsunter-
richt auf uns zu. Mit Bedauern mussten wir den Weggang von Regina Hauenstein im Mai zur 
Kenntnis nehmen. Auch ihr gebührt ein grosses Dankeschön für ihre geleistete Arbeit in den Be-
reichen Religionsunterricht und Sozialdiakonie. Mit ihrer Freude an der Arbeit und ihrer Energie 
war sie eine grosse Bereicherung für die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden.  
Getreu dem Motto «Veränderungen sind immer auch Chancen» hat sich der Kirchenrat entschie-
den, die Themengebiete Religionsunterricht und Sozialdiakonie zu entkoppeln. Diese zwei The-
mengebiete haben enorm an Bedeutung gewonnen und werden in Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde eine Kommission, bestehend aus den 
Pfarrpersonen und einer Vertretung des Kirchenrats, gebildet. Diese hatte die Aufgabe, Lösungs-
vorschläge zur Neubesetzung der vakanten Stelle in Stansstad auszuarbeiten, die durch den Weg-
gang der Pfarrperson entstanden ist. Die Kommission kam zum Schluss, dass die Pfarrstelle nicht 
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ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- 
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 2024 

Hiermit laden wir die stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder zur ordentlichen Frühjahrs-
Kirchgemeindeversammlung 2024 wie folgt ein: 

 
Montag, 27. Mai 2024, 19.30 Uhr,  

im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzählenden 

3. Rechenschaftsbericht 2023 des Kirchenrates 

4. Abnahme der Jahresrechnung 2023; Bericht und Antrag der Finanzkommission 

5. Wahlen 
5.1. Genehmigung des vorzeitigen Rücktritts von Kirchenrätin Diana Hartz, Hergiswil,  

per 30.06.2024 und Ersatzwahl eines Mitglieds des Kirchenrates für den Rest der  
Amtsdauer bis Frühjahr 2026 

5.2. Wahl von Danielle Fischer, Stansstad, als Mitglied des Kirchenrates für die  
Amtsdauer 2024 - 2028 

5.3. Wahl eines Mitglieds des Kirchenrates für eine Amtsdauer von 4 Jahren 
5.4. Wahl von Lukas Reinhardt, Beckenried, als Präsident des Kirchenrates für die  

Amtsdauer 2024 - 2026 
5.5. Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Kirchenrates für eine  

Amtsdauer von 2 Jahren 
5.6. Wahl von Max Marthaler, Buochs, als Mitglied der Finanzkommission für die  
  Amtsdauer 2024 - 2028 
5.7. Wahl eines Mitglieds der Finanzkommission für eine Amtsdauer von 4 Jahren 

6. Antrag des Kirchenrates auf Genehmigung eines Projektkredits von CHF 360‘000 zur 
 Renovation des Kirchenareals der evangelisch-reformierten Kirche Hergiswil 

7. Genehmigung einer Teilrevision der Kirchenordnung vom 23. Mai 2022 (Artikel 34) 

8. Varia 

Wir heissen alle stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder zur Kirchgemeindeversammlung  
herzlich willkommen.  

EVANGELISCH-REFORMIERTE 
KIRCHE NIDWALDEN 

Der Kirchenrat Stans, 15. April 2024 
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TRAKTANDUM 4 - JAHRESRECHNUNG 2023 
Anhang gemäss Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Nidwalden 
 
Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden 
 
Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
0 ALLGEMEINE VER-

WALTUNG 
1’390’348.62 154’122.66 1’691’700.00 132’700.00 1’501’454.42 137’580.40 

01 Legislative und Exe-
kutive 

74’529.10 
 

123’600.00   100’494.55   

011 Legislative 17’939.60 
 

24’600.00   31’565.15   
0110 Kirchgemeindever-

sammlung Kanton 
(KGV) 

17’939.60 
 

24’600.00   31’565.15   

30 Personalaufwand 60.00 
 

    272.15   
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
17’879.60 

 
24’600.00   31’293.00   

  
  

 
      

 

012 Exekutive 56’589.50 
 

99’000.00   68’929.40 
 

0120 Kirchenrat Kanton 23’686.20 
 

42’200.00   41’286.55 
 

30 Personalaufwand 22’446.35 
 

40’800.00   40’698.70 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

1’239.85 
 

1’400.00   587.85 
 

  
  

 
      

 

0121 Kirchenpflege Stans 7’818.15 
 

18’400.00   4’980.40 
 

30 Personalaufwand 7’500.00 
 

17’800.00   4’708.90 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

318.15 
 

600.00   271.50 
 

  
  

 
      

 

0122 Kirchenpflege 
Buochs 

12’936.35 
 

19’900.00   12’943.10 
 

30 Personalaufwand 12’628.35 
 

18’900.00   12’943.10 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

308.00 
 

800.00   
  

36 Transferaufwand   
 

200.00   
  

  
  

 
      

 

0123 Kirchenpflege Her-
giswil 

12’148.80 
 

18’500.00   9’719.35 
 

30 Personalaufwand 11’838.85 
 

18’400.00   9’619.35 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

209.95        

36 Transferaufwand 100.00 
 

100.00   100.00 
 

  
          

 

02 Allgemeine Dienste 1’315’819.52 154’122.66 1’568’100.00 132’700.00 1’400’959.87 137’580.40 
022 Übrige allgemeine 

Dienste 
1’023’805.52 110’442.66 1’286’700.00 91’600.00 1’151’368.17 97’520.40 

0220 Kirchgemeindever-
waltung Kanton 

878’153.41 91’136.40 1’137’000.00 71’900.00 1’025’694.57 73’115.45 

30 Personalaufwand 514’546.05 39’604.90 618’200.00   572’191.70 3’213.00 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
218’065.16 

 
340’100.00   278’125.50 

 

36 Transferaufwand 145’542.20 
 

178’700.00   170’277.37 
 

37 Durchlaufende Bei-
träge 

  
 

    5’100.00 
 

42 Entgelte   51’531.50   70’900.00   68’802.45 
46 Transferertrag      1’000.00   1’000.00 
47 Durchlauf. Beiträge      100.00 
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neu besetzt werden sollte und stattdessen eine Sozialdiakonie-Stelle zu schaffen sei, die nicht nur 
lokale, sondern auch kantonale Aufgaben wahrnimmt.  
Der Fachkräftemangel macht sich leider auch bei uns bemerkbar, weshalb die Besetzung der «Lei-
tung Fachstelle Religionsunterricht» bis anhin nicht vollzogen werden konnte. Die Fachstelle wird 
bis auf weiteres von unserer Religionslehrerin Esther De Clercq ad interim mit viel Umsicht und 
Elan geleitet – Herzlichen Dank! 
Ende Juni und Anfang Juli wurden Pfarrerin Tünde Basler und Pfarrer Tobias Winkler in ihren 
Ämtern eingesetzt. Die zwei feierlichen Gottesdienste waren rege besucht und musikalisch stim-
mungsvoll begleitet.   
Im Bereich der kirchlichen Infrastruktur konnte im Sommer 2023 die Fenster- und Dachsanierung 
der Kirche Buochs in Angriff genommen und bis zum Jahresende fast gänzlich abgeschlossen 
werden. Um die Adventszeit nicht zu beeinträchtigen, wurden die abschliessenden Arbeiten auf 
das erste Quartal 2024 verschoben. Das Resultat kann sich sehen lassen und erfreut die Besu-
chenden der Kirche.  
Der Kirchenrat beschäftigte sich auch eingehend mit dem Hochwasserschutzprojekt der politi-
schen Gemeinde Hergiswil, welches die südliche Grundstücksgrenze des Kirchenareals tangiert. 
In diesem Zusammenhang wurden durch einen Landschaftsarchitekten sanfte Renovationslösun-
gen des Kirchenareals ausgearbeitet und den interessierten Kirchgemeindemitgliedern im Herbst 
vor Ort im Rahmen einer Begehung vorgestellt. In mehreren Verhandlungsrunden mit der politi-
schen Gemeinde Hergiswil wurden Kostengutsprachen verhandelt und vertraglich festgehalten. 
Die Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt sind auf den Winter 2025/26 geplant und die Renova-
tionsarbeiten am Kirchenareal auf das Frühjahr 2026. Dieses Projekt wird den Kirchenrat somit 
auch in den kommenden Jahren beschäftigen. 
Im Rahmen einer engen und ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der katholischen Landeskirche 
haben wir einen Antrag an den Regierungsrat gestellt, damit die bisher auf dem Postweg mit den 
Gemeindeämtern ausgetauschten Daten künftig auf elektronischem Weg übermittelt werden kön-
nen. Unter Federführung des kantonalen Volkswirtschaftsdepartements und unter Beizug des Da-
tenschutzbeauftragten sowie des Informatik-Leistungs-Zentrums wurden die Prämissen und kon-
zeptionellen Grundlagen dazu ausgearbeitet. Wir sind zuversichtlich, dass der Regierungsrat im 
kommenden Jahr die Bewilligung dazu erteilen wird. 
Der Kirchenrat dankt allen Gemeindemitgliedern und Mitarbeitenden, die unsere Arbeit unterstützt 
haben und weiterhin unterstützen. Die Aufgaben werden zunehmend anspruchsvoller und kom-
plexer. Dank dem Support und der Mitarbeit aller sind wir überzeugt, die anstehenden Herausfor-
derungen gemeinsam meistern zu können. 
 
Der Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden  
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02 Allgemeine Dienste 1’315’819.52 154’122.66 1’568’100.00 132’700.00 1’400’959.87 137’580.40 
022 Übrige allgemeine 

Dienste 
1’023’805.52 110’442.66 1’286’700.00 91’600.00 1’151’368.17 97’520.40 

0220 Kirchgemeindever-
waltung Kanton 

878’153.41 91’136.40 1’137’000.00 71’900.00 1’025’694.57 73’115.45 

30 Personalaufwand 514’546.05 39’604.90 618’200.00   572’191.70 3’213.00 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
218’065.16 

 
340’100.00   278’125.50 

 

36 Transferaufwand 145’542.20 
 

178’700.00   170’277.37 
 

37 Durchlaufende Bei-
träge 

  
 

    5’100.00 
 

42 Entgelte   51’531.50   70’900.00   68’802.45 
46 Transferertrag      1’000.00   1’000.00 
47 Durchlauf. Beiträge      100.00 

4 
 

neu besetzt werden sollte und stattdessen eine Sozialdiakonie-Stelle zu schaffen sei, die nicht nur 
lokale, sondern auch kantonale Aufgaben wahrnimmt.  
Der Fachkräftemangel macht sich leider auch bei uns bemerkbar, weshalb die Besetzung der «Lei-
tung Fachstelle Religionsunterricht» bis anhin nicht vollzogen werden konnte. Die Fachstelle wird 
bis auf weiteres von unserer Religionslehrerin Esther De Clercq ad interim mit viel Umsicht und 
Elan geleitet – Herzlichen Dank! 
Ende Juni und Anfang Juli wurden Pfarrerin Tünde Basler und Pfarrer Tobias Winkler in ihren 
Ämtern eingesetzt. Die zwei feierlichen Gottesdienste waren rege besucht und musikalisch stim-
mungsvoll begleitet.   
Im Bereich der kirchlichen Infrastruktur konnte im Sommer 2023 die Fenster- und Dachsanierung 
der Kirche Buochs in Angriff genommen und bis zum Jahresende fast gänzlich abgeschlossen 
werden. Um die Adventszeit nicht zu beeinträchtigen, wurden die abschliessenden Arbeiten auf 
das erste Quartal 2024 verschoben. Das Resultat kann sich sehen lassen und erfreut die Besu-
chenden der Kirche.  
Der Kirchenrat beschäftigte sich auch eingehend mit dem Hochwasserschutzprojekt der politi-
schen Gemeinde Hergiswil, welches die südliche Grundstücksgrenze des Kirchenareals tangiert. 
In diesem Zusammenhang wurden durch einen Landschaftsarchitekten sanfte Renovationslösun-
gen des Kirchenareals ausgearbeitet und den interessierten Kirchgemeindemitgliedern im Herbst 
vor Ort im Rahmen einer Begehung vorgestellt. In mehreren Verhandlungsrunden mit der politi-
schen Gemeinde Hergiswil wurden Kostengutsprachen verhandelt und vertraglich festgehalten. 
Die Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt sind auf den Winter 2025/26 geplant und die Renova-
tionsarbeiten am Kirchenareal auf das Frühjahr 2026. Dieses Projekt wird den Kirchenrat somit 
auch in den kommenden Jahren beschäftigen. 
Im Rahmen einer engen und ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der katholischen Landeskirche 
haben wir einen Antrag an den Regierungsrat gestellt, damit die bisher auf dem Postweg mit den 
Gemeindeämtern ausgetauschten Daten künftig auf elektronischem Weg übermittelt werden kön-
nen. Unter Federführung des kantonalen Volkswirtschaftsdepartements und unter Beizug des Da-
tenschutzbeauftragten sowie des Informatik-Leistungs-Zentrums wurden die Prämissen und kon-
zeptionellen Grundlagen dazu ausgearbeitet. Wir sind zuversichtlich, dass der Regierungsrat im 
kommenden Jahr die Bewilligung dazu erteilen wird. 
Der Kirchenrat dankt allen Gemeindemitgliedern und Mitarbeitenden, die unsere Arbeit unterstützt 
haben und weiterhin unterstützen. Die Aufgaben werden zunehmend anspruchsvoller und kom-
plexer. Dank dem Support und der Mitarbeit aller sind wir überzeugt, die anstehenden Herausfor-
derungen gemeinsam meistern zu können. 
 
Der Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden  
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Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
0293 Verwaltungsliegen-

schaften Hergiswil 
109’763.60 1’800.00 85’900.00 1’000.00 82’903.10 400.00 

30 Personalaufwand 54’230.25 
 

51’200.00   52’044.60 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

38’333.35 
 

17’500.00   13’658.50 
 

33 Abschreibungen Ver-
waltungsvermögen 

17’200.00 
 

17’200.00   17’200.00 
 

44 Finanzertrag   1’800.00   1’000.00   400.00   
          

 

3 KULTUR, SPORT 
UND FREIZEIT, KIR-
CHE 

715’886.75 7’046.80 815’300.00 8’600.00 767’388.05 6’575.30 

33 Medien 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

332 Massenmedien 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

3320 Kirchen-News 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

30 Personalaufwand 3’836.00 
 

1’000.00   31’606.20 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

70’808.60 
 

74’700.00   48’547.35 
 

  
          

 

35 Kirchen und religi-
öse Angelegenhei-
ten 

641’242.15 7’046.80 739’600.00 8’600.00 687’234.50 6’575.30 

352 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 

598’550.20 7’046.80 709’700.00 7’200.00 657’171.10 6’402.30 

3521 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 
Stans 

203’350.15 2’822.80 309’000.00 1’000.00 283’827.15 1’737.30 

30 Personalaufwand 187’346.65 
 

289’300.00   266’572.85 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

12’085.95 
 

15’700.00   12’338.65 
 

36 Transferaufwand 3’917.55 
 

4’000.00   4’915.65 
 

42 Entgelte   2’822.80   1’000.00   1’737.30   
          

 

3522 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 
Buochs 

202’691.05 
 

208’400.00 1’700.00 197’371.45 
 

30 Personalaufwand 189’145.75 
 

188’800.00   188’216.85 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

12’545.30 
 

18’100.00   8’154.60 
 

36 Transferaufwand 1’000.00 
 

1’500.00   1’000.00 
 

42 Entgelte   
 

  1’700.00   
 

  
          

 

3523 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht Her-
giswil 

154’891.70 124.00 151’400.00   142’711.45 
 

30 Personalaufwand 144’176.15 
 

139’100.00   134’547.50 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

9’318.05 
 

10’400.00   6’029.05 
 

36 Transferaufwand 1’397.50 
 

1’900.00   2’134.90 
 

46 Transferertrag   124.00          
          

 

3524 Seniorenarbeit 
Stans 

18’591.70 2’000.00 19’400.00 1’500.00 14’434.70 2’550.00 

30 Personalaufwand 161.70         
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
15’497.15  16’400.00   12’024.70  

6 
 

Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
0221 Verwaltung Gemein-

dekreis Stans 
45’028.45 6’360.15 50’800.00 7’100.00 68’974.39 8’052.14 

30 Personalaufwand 35’132.60 
 

37’400.00   57’504.60 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

2’840.85 
 

5’300.00   2’545.35 
 

36 Transferaufwand 694.85 
 

1’000.00   872.30 
 

37 Durchlaufende Bei-
träge 

6’360.15 
 

7’100.00   8’052.14 
 

47 Durchlaufende Bei-
träge 

  6’360.15   7’100.00   8’052.14 
  

          
 

0222 Verwaltung Gemein-
dekreis Buochs 

67’395.31 7’991.21 61’800.00 7’000.00 46’192.36 11’052.56 

30 Personalaufwand 49’251.10 
 

41’500.00   27’799.80 2’797.75 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
9’653.00 

 
13’300.00   9’637.75 

 

36 Transferaufwand 500.00 
 

    500.00 
 

37 Durchlaufende Bei-
träge 

7’991.21 
 

7’000.00   8’254.81 
 

47 Durchlaufende Bei-
träge 

  7’991.21   7’000.00   8’254.81 
  

          
 

0223 Verwaltung Gemein-
dekreis Hergiswil 

33’228.35 4’954.90 37’100.00 5’600.00 10’506.85 5’300.25 

30 Personalaufwand 25’453.40 
 

25’500.00   3’360.40 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

2’320.05 
 

6’000.00   1’385.40 
 

36 Transferaufwand 500.00      500.00  
37 Durchlaufende Bei-

träge 
4’954.90 

 
5’600.00   5’261.05 

 

46 Transferertrag          39.20 
47 Durchlaufende Bei-

träge 
  4’954.90   5’600.00   5’261.05 

  
          

 

029 Übrige Verwaltungs-
liegenschaften 

292’014.00 43’680.00 281’400.00 41’100.00 249’591.70 40’060.00 

0291 Verwaltungsliegen-
schaften Stans 

91’698.25 19’200.00 97’100.00 19’500.00 83’876.60 19’500.00 

30 Personalaufwand 43’169.50 
 

44’000.00   35’334.00 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

32’128.75 
 

40’800.00   36’242.60 
 

33 Abschreibungen Ver-
waltungsvermögen 

16’400.00 
 

12’300.00   12’300.00 
 

44 Finanzertrag   19’200.00   19’500.00   19’500.00   
          

 

0292 Verwaltungsliegen-
schaften Buochs 

90’552.15 22’680.00 98’400.00 20’600.00 82’812.00 20’160.00 

30 Personalaufwand 53’326.60 
 

41’000.00   42’330.75 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

28’925.55 
 

49’100.00   32’181.25 
 

33 Abschreibungen Ver-
waltungsvermögen 

8’300.00 
 

8’300.00   8’300.00 
 

44 Finanzertrag   22’680.00   20’600.00   20’160.00 
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Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
0293 Verwaltungsliegen-

schaften Hergiswil 
109’763.60 1’800.00 85’900.00 1’000.00 82’903.10 400.00 

30 Personalaufwand 54’230.25 
 

51’200.00   52’044.60 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

38’333.35 
 

17’500.00   13’658.50 
 

33 Abschreibungen Ver-
waltungsvermögen 

17’200.00 
 

17’200.00   17’200.00 
 

44 Finanzertrag   1’800.00   1’000.00   400.00   
          

 

3 KULTUR, SPORT 
UND FREIZEIT, KIR-
CHE 

715’886.75 7’046.80 815’300.00 8’600.00 767’388.05 6’575.30 

33 Medien 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

332 Massenmedien 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

3320 Kirchen-News 74’644.60 
 

75’700.00   80’153.55 
 

30 Personalaufwand 3’836.00 
 

1’000.00   31’606.20 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

70’808.60 
 

74’700.00   48’547.35 
 

  
          

 

35 Kirchen und religi-
öse Angelegenhei-
ten 

641’242.15 7’046.80 739’600.00 8’600.00 687’234.50 6’575.30 

352 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 

598’550.20 7’046.80 709’700.00 7’200.00 657’171.10 6’402.30 

3521 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 
Stans 

203’350.15 2’822.80 309’000.00 1’000.00 283’827.15 1’737.30 

30 Personalaufwand 187’346.65 
 

289’300.00   266’572.85 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

12’085.95 
 

15’700.00   12’338.65 
 

36 Transferaufwand 3’917.55 
 

4’000.00   4’915.65 
 

42 Entgelte   2’822.80   1’000.00   1’737.30   
          

 

3522 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht 
Buochs 

202’691.05 
 

208’400.00 1’700.00 197’371.45 
 

30 Personalaufwand 189’145.75 
 

188’800.00   188’216.85 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

12’545.30 
 

18’100.00   8’154.60 
 

36 Transferaufwand 1’000.00 
 

1’500.00   1’000.00 
 

42 Entgelte   
 

  1’700.00   
 

  
          

 

3523 Seelsorge und Reli-
gionsunterricht Her-
giswil 

154’891.70 124.00 151’400.00   142’711.45 
 

30 Personalaufwand 144’176.15 
 

139’100.00   134’547.50 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

9’318.05 
 

10’400.00   6’029.05 
 

36 Transferaufwand 1’397.50 
 

1’900.00   2’134.90 
 

46 Transferertrag   124.00          
          

 

3524 Seniorenarbeit 
Stans 

18’591.70 2’000.00 19’400.00 1’500.00 14’434.70 2’550.00 

30 Personalaufwand 161.70         
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
15’497.15  16’400.00   12’024.70  
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Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
42 Entgelte   25’975.55   6’500.00   5’705.50 
44 Finanzertrag   1’074.60   5’000.00   7’676.86   

          
 

96 Vermögens- und 
Schuldenverwaltung 

1’930.56 33’691.19 27’900.00 48’800.00 17’219.35 28’812.06 

961 Zinsen 767.56 4’891.19 2’400.00   275.20 12.06 
9610 Zinsen 767.56 4’891.19 2’400.00   275.20 12.06 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
277.70 

 
300.00   241.20 

 

34 Finanzaufwand 489.86 
 

2’100.00   34.00 
 

44 Finanzertrag   4’891.19       12.06   
          

 

963 Liegenschaften des 
Finanzvermögens 

1’163.00 28’800.00 25’500.00 48’800.00 16’944.15 28’800.00 

9630 Liegenschaften des  
Finanzvermögens 

1’163.00 28’800.00 25’500.00 48’800.00 16’944.15 28’800.00 

34 Finanzaufwand 1’163.00 
 

25’500.00   16’944.15 
 

44 Finanzertrag   28’800.00   28’800.00   28’800.00 
45 Entnahmen aus 

Fonds und Spezialfi-
nanzierungen 

  
 

  20’000.00   
 

  
          

 

97 Rückverteilungen   798.30   1’300.00   1’030.55 
971 Rückverteilungen 

aus CO2-Abgabe 
  798.30   1’300.00   1’030.55 

9710 Rückverteilungen 
aus CO2-Abgabe 

  798.30   1’300.00   1’030.55 

46 Transferertrag   798.30   1’300.00   1’030.55   
          

 

99 Nicht aufgeteilte  
Posten 

        347’512.13 
 

999 Abschluss         347’512.13 
 

9990 Abschluss         347’512.13 
 

90 Abschluss Erfolgs-
rechnung 

        347’512.13 
 

                
    2’186’251.32 2’354’847.93 2’608’900.00 2’478’000.00 2’698’750.74 2’698’750.74 
  Gesamtergebnis 168’596.61     130’900.00     
    2’354’847.93 2’354’847.93 2’608’900.00 2’608’900.00 2’698’750.74 2’698’750.74 
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Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
36 Transferaufwand 2’932.85  3’000.00   2’410.00  
42 Entgelte   2’000.00   1’500.00   2’550.00 
        
3525 Seniorenarbeit 

Buochs 
16’095.60 2’100.00 18’700.00 3’000.00 14’157.80 2’115.00 

30 Personalaufwand 203.20      404.40  
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
9’907.45 

 
12’200.00   8’200.40 

 

36 Transferaufwand 5’984.95 
 

6’500.00   5’553.00 
 

42 Entgelte   2’100.00   3’000.00   2’115.00   
          

 

3526 Seniorenarbeit Her-
giswil 

30.00 
 

500.00   368.55 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

  
 

500.00   368.55 
 

36 Transferaufwand 30.00 
 

      
 

  
          

 

3527 Jugendarbeit Stans 2’000.00  2’000.00  4’000.00  
36 Transferaufwand 2’000.00  2’000.00  4’000.00  
        
3528 Jugendarbeit 

Buochs 
900.00 

 
300.00   300.00 

 

36 Transferaufwand 900.00 
 

300.00   300.00 
 

  
          

 

353 Kirchenmusik 42’691.95 
 

29’900.00 1’400.00 30’063.40 173.00 
3531 Kirchenmusik Stans 13’071.60 

 
4’300.00   5’847.15 

 

30 Personalaufwand 9’181.05 
 

2’700.00   5’405.55 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

3’890.55 
 

1’600.00   441.60 
 

  
          

 

3532 Kirchenmusik 
Buochs 

14’015.85 
 

11’400.00 1’400.00 9’550.95 173.00 

30 Personalaufwand 11’807.70 
 

3’600.00   6’611.10  
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
2’208.15 

 
7’800.00   2’939.85  

42 Entgelte   
 

  500.00    
46 Transferertrag   

 
  900.00   173.00   

          
 

3533 Kirchenmusik Her-
giswil 

15’604.50 
 

14’200.00   14’665.30 
 

30 Personalaufwand 8’561.75 
 

6’500.00   8’933.75 
 

31 Sach- und übriger Be-
triebsaufwand 

6’742.75 
 

7’700.00   5’672.75 
 

36 Transferaufwand 300.00      58.80    
          

 

9 FINANZEN UND 
STEUERN 

80’015.95 2’193’678.47 101’900.00 2’336’700.00 429’908.27 2’554’595.04 

91 Steuern 78’085.39 2’159’188.98 74’000.00 2’286’600.00 65’176.79 2’524’752.43 
910 Steuern 78’085.39 2’159’188.98 74’000.00 2’286’600.00 65’176.79 2’524’752.43 
9100 Steuern 78’085.39 2’159’188.98 74’000.00 2’286’600.00 65’176.79 2’524’752.43 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
23’249.55  16’000.00   1’364.61  

34 Finanzaufwand -388.30      167.08  
36 Transferaufwand 55’224.14  58’000.00   63’645.10  
40 Fiskalertrag   2’132’138.83   2’275’100.00   2’511’370.07 
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Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
42 Entgelte   25’975.55   6’500.00   5’705.50 
44 Finanzertrag   1’074.60   5’000.00   7’676.86   

          
 

96 Vermögens- und 
Schuldenverwaltung 

1’930.56 33’691.19 27’900.00 48’800.00 17’219.35 28’812.06 

961 Zinsen 767.56 4’891.19 2’400.00   275.20 12.06 
9610 Zinsen 767.56 4’891.19 2’400.00   275.20 12.06 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
277.70 

 
300.00   241.20 

 

34 Finanzaufwand 489.86 
 

2’100.00   34.00 
 

44 Finanzertrag   4’891.19       12.06   
          

 

963 Liegenschaften des 
Finanzvermögens 

1’163.00 28’800.00 25’500.00 48’800.00 16’944.15 28’800.00 

9630 Liegenschaften des  
Finanzvermögens 

1’163.00 28’800.00 25’500.00 48’800.00 16’944.15 28’800.00 

34 Finanzaufwand 1’163.00 
 

25’500.00   16’944.15 
 

44 Finanzertrag   28’800.00   28’800.00   28’800.00 
45 Entnahmen aus 

Fonds und Spezialfi-
nanzierungen 

  
 

  20’000.00   
 

  
          

 

97 Rückverteilungen   798.30   1’300.00   1’030.55 
971 Rückverteilungen 

aus CO2-Abgabe 
  798.30   1’300.00   1’030.55 

9710 Rückverteilungen 
aus CO2-Abgabe 

  798.30   1’300.00   1’030.55 

46 Transferertrag   798.30   1’300.00   1’030.55   
          

 

99 Nicht aufgeteilte  
Posten 

        347’512.13 
 

999 Abschluss         347’512.13 
 

9990 Abschluss         347’512.13 
 

90 Abschluss Erfolgs-
rechnung 

        347’512.13 
 

                
    2’186’251.32 2’354’847.93 2’608’900.00 2’478’000.00 2’698’750.74 2’698’750.74 
  Gesamtergebnis 168’596.61     130’900.00     
    2’354’847.93 2’354’847.93 2’608’900.00 2’608’900.00 2’698’750.74 2’698’750.74 
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden 
 
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Betrag Betrag Betrag  

Betrieblicher Aufwand 2’145’381.86 2’581’300.00 2’328’082.63 
30 Personalaufwand 1’344’398.10 1’585’700.00 1’495’095.50 
31 Sach- und übriger Aufwand 518’753.46 680’900.00 512’252.01 
33 Abschreibungen 41’900.00 37’800.00 37’800.00 
36 Transferaufwand 221’024.04 257’200.00 256’267.12 
37 Durchlaufende Beiträge 19’306.26 19’700.00 26’668.00   

       
Betrieblicher Ertrag 2’236’797.24 2’403’100.00 2’616’191.07 

40 Fiskalertrag 2’132’138.83 2’275’100.00 2’511’370.07 
42 Entgelte 84’429.85 85’100.00 80’910.25 
45 Entnahmen Fonds   20’000.00   
46 Transferertrag 922.30 3’200.00 2’242.75 
47 Durchlaufende Beiträge 19’306.26 19’700.00 21’668.00   

       
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 91’415.38 -178’200.00 288’108.44 

     
34 Finanzaufwand 1’264.56 27’600.00 17’145.23 
44 Finanzertrag 78’445.79 74’900.00 76’548.92   

       
Ergebnis aus Finanzierung 77’181.23 47’300.00 59’403.69   

       
Operatives Ergebnis 168’596.61 -130’900.00 347’512.13   

       
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 168’596.61 -130’900.00 347’512.13 
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden 
 
Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
3 Aufwand 2’186’251.32 39’604.90 2’608’900.00   2’351’238.61 6’010.75 
30 Personalaufwand 1’384’003.00 39’604.90 1’585’700.00   1’501’106.25 6’010.75 
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
518’753.46   680’900.00   512’252.01 

 

33 Abschreibungen Ver-
waltungsvermögen 

41’900.00   37’800.00   37’800.00 
 

34 Finanzaufwand 1’264.56   27’600.00   17’145.23 
 

36 Transferaufwand 221’024.04   257’200.00   256’267.12 
 

37 Durchlaufende Bei-
träge 

19’306.26   19’700.00   26’668.00 
 

  
          

 

4 Ertrag   2’315’243.03   2’478’000.00   2’692’739.99 
40 Fiskalertrag   2’132’138.83   2’275’100.00   2’511’370.07 
42 Entgelte   84’429.85   85’100.00   80’910.25 
44 Finanzertrag   78’445.79   74’900.00   76’548.92 
45 Entnahmen aus Fonds 

und Spezialfinanzie-
rungen 

      20’000.00   
 

46 Transferertrag   922.30   3’200.00   2’242.75 
47 Durchlaufende Bei-

träge 
  19’306.26   19’700.00   21’668.00 

  
          

 

9 Abschlusskonten         347’512.13 
 

90 Abschluss Erfolgsrech-
nung 

        347’512.13 
 

    2’186’251.32 2’354’847.93 2’608’900.00 2’478’000.00 2’698’750.74 2’698’750.74 
 Gesamtergebnis 168’596.61     130’900.00     
    2’354’847.93 2’354’847.93 2’608’900.00 2’608’900.00 2’698’750.74 2’698’750.74 

 
Investitionsrechnung   
Funktionale Gliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 
0 ALLGE. VERWALTUNG 282’447.25       41’057.40 

 

02 Allgemeine Dienste 282’447.25       41’057.40 
 

029 Übrige Verwaltungslie-
genschaften 

282’447.25       41’057.40 
 

0291 Verwaltungsliegenschaf-
ten Stans 

        41’057.40 
 

5060.00 Mobilien         41’057.40  
        
0292 Verwaltungsliegenschaf-

ten Buochs 
282’447.25      

5040.00 Hochbauten 282’447.25      
        
9 FINANZEN U. STEUERN   282’447.25       41’057.40 
99 Nicht aufgeteilte Posten   282’447.25       41’057.40 
999 Abschluss   282’447.25       41’057.40 
9990 Abschluss   282’447.25       41’057.40 
6900.00 Aktivierung Sachanlagen   282’447.25       41’057.40 
  Nettoinvestition 282’447.25 282’447.25     41’057.40 41’057.40 
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden 
 
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 
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36 Transferaufwand 221’024.04 257’200.00 256’267.12 
37 Durchlaufende Beiträge 19’306.26 19’700.00 26’668.00   

       
Betrieblicher Ertrag 2’236’797.24 2’403’100.00 2’616’191.07 

40 Fiskalertrag 2’132’138.83 2’275’100.00 2’511’370.07 
42 Entgelte 84’429.85 85’100.00 80’910.25 
45 Entnahmen Fonds   20’000.00   
46 Transferertrag 922.30 3’200.00 2’242.75 
47 Durchlaufende Beiträge 19’306.26 19’700.00 21’668.00   

       
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 91’415.38 -178’200.00 288’108.44 

     
34 Finanzaufwand 1’264.56 27’600.00 17’145.23 
44 Finanzertrag 78’445.79 74’900.00 76’548.92   
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Bilanz Bilanz 
31.12.2023 Zunahme Abnahme 

Bilanz 
31.12.2022 

1019 Übrige Forderungen 22’490.46 1’319.80 -50.00 21’220.66 
1019.00 Übrige Forderungen 21’190.66     21’190.66 
1019.10 Schlüsseldepots -20.00   -50.00 30.00 
1019.50 Eidg. Steuerverwaltung VSt 1’319.80 1’319.80    
      
102 Kurzfristige Finanzanlagen 1’000’000.00 4’200’000.00 -3’200’000.00  
1023 Festgelder 1’000’000.00 4’200’000.00 -3’200’000.00  
1023.00 Festgelder 1’000’000.00 4’200’000.00 -3’200’000.00  
      
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 501’388.26 915’341.81 -746’673.06 332’719.51 
1040 Personalaufwand -2’352.25 411’601.30 -413’953.55  
1040.00 Personalaufwand   400.00 -400.00  
1040.10 Ausgleichskasse   183’318.00 -183’318.00  
1040.11 Familienausgleichskasse FAK-Zula-

gen 
  36’140.00 -36’140.00  

1040.20 Unfallversicherung UVG   13’527.85 -13’527.85  
1040.21 Unfallversicherung UVG-Z   1’214.85 -1’214.85  
1040.30 Kollektive Krankentaggeldversiche-

rung 
  23’918.90 -23’918.90  

1040.40 Pensionskasse -2’352.25 132’227.00 -134’579.25  
1040.50 Quellensteuer   20’854.70 -20’854.70 

 

      
1041 Sach- und übriger Betriebsauf-

wand 
1’068.49 1’068.49 -63.00 63.00 

1041.00 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’068.49 1’068.49 -63.00 63.00 
      
1042 Steuern 502’672.02 502’672.02 -332’656.51 332’656.51 
1042.00 Steuern 502’672.02 502’672.02 -332’656.51 332’656.51 
      
108 Sachanlagen 864’000.00 

 
  864’000.00 

1084 Gebäude 864’000.00 
 

  864’000.00 
1084.00 Gebäude Kernenweg 6, Hergiswil 864’000.00 

 
  864’000.00 

      
14 Verwaltungsvermögen 944’064.05 282’447.25 -52’300.00 713’916.80 
140 Sachanlagen 902’739.50 282’447.25 -41’900.00 662’192.25 
1404 Hochbauten 865’782.10 282’447.25 -37’800.00 621’134.85 
1404.00 Kirche Stans 270’600.00     270’600.00 
1404.01 Wertberichtigung Kirche Stans -86’100.00   -12’300.00 -73’800.00 
1404.20 Kirche Buochs 143’800.00     143’800.00 
1404.21 Wertberichtigung Kirche Buochs -46’200.00   -6’600.00 -39’600.00 
1404.25 Dachsanierung und Ersatz Fenster 

Kirche Buochs 
294’570.55 282’447.25   12’123.30 

1404.40 Pfarrhaus Buochs 41’411.55     41’411.55 
1404.41 Wertberichtigung Pfarrhaus Buochs -10’200.00   -1’700.00 -8’500.00 
1404.50 Kirche Hergiswil 378’300.00     378’300.00 
1404.51 Wertberichtigung Kirche Hergiswil -120’400.00   -17’200.00 -103’200.00 
      
1406 Mobilien  36’957.40   -4’100.00 41’057.40 
1406.00 Mobiliar, Geräte 11’000.00     11’000.00 
1406.01 Wertberichtigung Mobiliar, Geräte -11’000.00     -11’000.00 
1406.10 Sanierung Orgel Kirche Stans 41’057.40     41’057.40 
1406.11 Wertberichtigung Mobiliar, Geräte 

Stans 
-4’100.00   -4’100.00  
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden  
 
Bilanz Bilanz 

31.12.2023 Zunahme Abnahme 
Bilanz 

31.12.2022 
1 Aktiven 4’911’182.57 15’646’720.38 -14’672’758.43 3’937’220.62 
10 Finanzvermögen 3’967’118.52 15’364’273.13 -14’620’458.43 3’223’303.82 
100 Flüssige Mittel und kurzfristige 

Geldanlagen 
1’096’100.51 7’065’603.13 -7’686’707.44 1’717’204.82 

1000 Kassen 2’757.15 18’734.00 -19’439.10 3’462.25 
1000.01 Kasse Senioren Buochs 715.25 5’000.00 -5’592.85 1’308.10 
1000.03 Kasse Pfarramt Stans 23.20     23.20 
1000.04 Kasse Sekretariat Kirchenrat Stans 91.10 947.20 -1’163.40 307.30 
1000.05 Kasse Kirchenpflege Buochs 100.45 300.00 -399.55 200.00 
1000.06 Kasse Mittagstisch Stans 683.45 2’786.80 -2’559.65 456.30 
1000.07 Kasse Sigristinnen Hergiswil 282.90 2’700.00 -2’429.80 12.70 
1000.08 Kasse Freiwilligengeld Buochs 21.90 1’000.00 -1’000.00 21.90 
1000.10 Kasse Senioren Stans 144.15 2’800.00 -2’900.00 244.15 
1000.11 Kasse Blumengeld Stans 217.00 600.00 -867.65 484.65 
1000.12 Kasse Sigristinnen Stans 19.15 1’100.00 -1’185.75 104.90 
1000.14 Kasse Kirchenpflege Stans 51.75     51.75 
1000.15 Kasse Sigristin Buochs 406.85 1’500.00 -1’340.45 247.30   

  
 

  
 

1001 PostFinance 1’275.03 1’000.00 -877.00 1’152.03 
1001.01 Postfinance 

CH3809000000600034963 
1’275.03 1’000.00 -877.00 1’152.03 

  
  

 
  

 

1002 Banken 1’092’068.33 7’045’869.13 -7’666’391.34 1’712’590.54 
1002.00 NKB Stans KK 

CH8500779014000017504   
1’015’851.63 7’011’782.43 -6’617’967.71 622’036.91 

1002.20 NKB SK CH9500779014054661207 
Hilfskasse Buochs 

8.35 1’002.35 -1’000.00 6.00 

1002.24 NKB SK CH5800779000102627103 
Hilfskasse Stans/Stansstad 

461.85 4’023.70 -3’600.00 38.15 

1002.26 NKB SK CH7400779000102627106 
Hilfskasse Hergiswil 

31.20 1’125.10 -1’150.00 56.10 

1002.33 RR CH2980808007501761914 
Blumengeld Sigristinnen Hergiswil 

811.46 3’510.24 -4’100.00 1’401.22 

1002.35 RB CH0780808004027122400 74’903.84 24’425.31 -1’038’573.63 1’089’052.16 
      
101 Forderungen 505’629.75 3’183’328.19 -2’987’077.93 309’379.49 
1010 Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen gegenüber Dritten 
82’555.74 83’959.24 -22’097.90 20’694.40 

1010.00 Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen gegenüber Dritten 

82’555.74 83’959.24 -22’097.90 20’694.40 

      
1011 Kontokorrente mit Dritten  1’000’000.00 -1’000’000.00  
1012.00 Kontokorrent Politische Gemeinde 

Buochs 
 1’000’000.00 -1’000’000.00  

      
1012 Steuerforderungen 400’583.55 531’033.90 -392’619.38 262’169.03 
1012.00 Steuerforderungen 473’025.55 473’025.55 -328’619.38 328’619.38 
1012.09 Wertberichtigung Steuerforderungen -72’442.00 58’008.35 -64’000.00 -66’450.35 
      
1015 Interne Kontokorrente   1’567’015.25 -1’572’310.65 5’295.40 
1015.10 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung   1’336’174.45 -1’341’469.85 5’295.40 
1015.15 Abklärungs- und Transitkonto   230’840.80 -230’840.80  
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Bilanz Bilanz 
31.12.2023 Zunahme Abnahme 

Bilanz 
31.12.2022 
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Bilanz Bilanz 
31.12.2023 Zunahme Abnahme 

Bilanz 
31.12.2022 

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -3’401’935.94     -3’401’935.94 
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vor-

jahre 
-3’401’935.94     -3’401’935.94 

2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -3’401’935.94     -3’401’935.94 
  Gewinn / Verlust 168’596.61 13’373’073.70 -13’204’477.09   

 
 
 
Geldflussrechnung  Rechnung 2023 Rechnung 2022 
  Betrag Betrag 

     
Betriebliche Tätigkeit     
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust 168’596.61 347’512.13 
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 52’300.00 48’200.00 
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten -196’250.26 -22’948.89 
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen -168’668.75 116’310.75 
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren) 809’696.92 -302’125.02 
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen -1.00  
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 740.85 -5’991.00 
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, 
   Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals 

-5’071.43 90’253.35 

Cashflow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit 661’342.94 271’211.32 
Investitionstätigkeit     
Ausgaben -282’447.25 -41’057.40 
Einnahmen     
Cashflow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit -282’447.25 -41’057.40 
Finanzierungsüberschuss 378’895.69 230’153.92 
Finanzierungstätigkeit     
 +Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten     
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   
 +Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV     
 +Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV -1’000’000.00   
Cashflow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit -1’000’000.00  
Veränderung des Fonds "Geld" -621’104.31 230’153.92 

 
   
Flüssige Mittel per 01.01. 1'717'204.82 1'487'050.90 
Flüssige Mittel per 31.12. 1'096'100.51 1'717'204.82 
Veränderung Flüssige Mittel -621'104.31 230'153.92 
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Bilanz Bilanz 
31.12.2023 Zunahme Abnahme 

Bilanz 
31.12.2022 

146 Investitionsbeiträge 41’324.55   -10’400.00 51’724.55 
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden 

und Gemeindezweckverbände 
41’324.55   -10’400.00 51’724.55 

1462.10 Oeki Stansstad 103’890.10     103’890.10 
1462.11 Wertberichtigung Oeki Stansstad -62’565.55   -10’400.00 -52’165.55 
      
2 Passiven -4’742’585.96 -2’273’646.68 1’468’281.34 -3’937’220.62 
20 Fremdkapital -1’300’650.02 -2’273’646.68 1’468’281.34 -495’284.68 
200 Laufende Verbindlichkeiten -1’100’535.50 -2’183’728.71 1’374’031.79 -290’838.58 
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen von 
Dritten 

-239’196.55 -1’322’389.76 1’199’675.79 -116’482.58 

2000.00 Laufende Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen von Dritten 

-238’974.55 -1’322’167.76 1’199’675.79 -116’482.58 

2000.15 Kreditoren Einzelkonto -222.00 -222.00   
      
2002 Steuern -861’338.95 -861’338.95 174’356.00 -174’356.00 
2002.00 Steuern Guthaben Steuerpflichtige -861’338.95 -861’338.95 174’356.00 -174’356.00 
      
204 Passive Rechnungsabgrenzung -6’606.60 -11’206.60 10’465.75 -5’865.75 
2040 Personalaufwand -3’398.70 -3’398.70 1’298.60 -1’298.60 
2040.00 Personalaufwand -3’398.70 -3’398.70 1’298.60 -1’298.60 
      
2041 Sach- und übriger Betriebsauf-

wand 
-3’207.90 -7’807.90 9’167.15 -4’567.15 

2041.00 Sach- und übriger Betriebsaufwand -3’207.90 -7’807.90 9’167.15 -4’567.15 
      
205 Kurzfristige Rückstellungen 1.00 -77’463.65 77’464.65 

 

2051 Kurzfristige Rückstellungen für 
andere Ansprüche des Personals 

1.00 -77’463.65 77’464.65 
 

2051.10 Rückstellung 13. Monatslohn 1.00 -77’463.65 77’464.65 
 

      
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spe-

zialfinanzierungen und Fonds im 
Fremdkapital 

-193’508.92 -1’247.72 6’319.15 -198’580.35 

2091 Verbindlichkeiten gegenüber 
Fonds im FK 

-80’824.17 -427.92 6’319.15 -86’715.40 

2091.00 Fonds für Kanton Nidwalden -80’824.17 -427.92 6’319.15 -86’715.40 
      
2092 Verbindlichkeiten gegenüber Le-

gaten und Stiftungen ohne eigene 
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-12’684.75 -819.80   -11’864.95 
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2093 Verbindlichkeiten gegenüber übri-

gen zweckgebundenen Fremdmit-
teln 
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materieller Not / Sanierung und In-
standhaltung Kirchen 

-100’000.00   -100’000.00 
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2930 Vorfinanzierungen -40’000.00     -40’000.00 
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6, Hergiswil 
-40’000.00     -40’000.00 
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Bilanz Bilanz 
31.12.2023 Zunahme Abnahme 

Bilanz 
31.12.2022 

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -3’401’935.94     -3’401’935.94 
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vor-

jahre 
-3’401’935.94     -3’401’935.94 

2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -3’401’935.94     -3’401’935.94 
  Gewinn / Verlust 168’596.61 13’373’073.70 -13’204’477.09   

 
 
 
Geldflussrechnung  Rechnung 2023 Rechnung 2022 
  Betrag Betrag 

     
Betriebliche Tätigkeit     
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+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, 
   Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals 

-5’071.43 90’253.35 
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Investitionstätigkeit     
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Einnahmen     
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+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   
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Flüssige Mittel per 01.01. 1'717'204.82 1'487'050.90 
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden

Das Wichtigste in Kürze
Die Rechnung 2023 schliesst mit einem Gewinn von CHF 168'596.61 ab. Budgetiert war ein Verlust von 
CHF 130'900.00. Somit schliesst die Rechnung 2023 um CHF 299'496.61 besser ab als budgetiert.
Der Hauptgrund für den ausgewiesenen Gewinn liegt zum grössten Teil in den Minderaufwendungen
auf diversen Kostenstellen (siehe Begründungen).

Der Gewinn soll vorbehältlich der Zustimmung der Kirchgemeinde wie folgt verwendet werden: 
Zuweisung von CHF 168'596.61 an das Eigenkapital-Konto.

Bilanz
Das Steuer-Restguthaben gegenüber dem Kanton Nidwalden auf dem Konto 1042.00 beträgt per
31.12.2023 CHF 502'672.02.

Budgetabweichungen 

KST/Konto Rechnung 
2023

Budget 
2023

Abweichun-
gen Begründungen

0120.3000.10 19'500.00 37'500.00 -18'000.00 Tiefere Entschädigungen infolge Reduktion 
der Anzahl Kirchenräte (Strukturreform)

0121.3000.10 7'500.00 15'000.00 -7'500.00 Geringere Anzahl Gemeindekreis-

0122.3000.10 12‘200.00 15‘000.00 -2'800.00 Geringere Anzahl Gemeindekreis-
Teammitglieder

0123.3000.10 10’800.00 15’000.00 -4’200.00 Geringere Anzahl Gemeindekreis- 

0220.3010.00 300‘374.45 330‘800.00 -30‘425.55 Weggang der festangestellten Organistin 
und der Fachstellen-Leitung Sozialdiakonie

0220.3020.00 120‘416.45 144‘300.00 -23‘883.55 Weggang der Fachstellen-Leitung Sozial-
diakonie

0220.3020.20 16'232.85 33’900.00 -17'667.15 Weggang der Fachstellen-Leitung Sozial-
diakonie

0220.3090.00 4‘255.00 14’100.00 -9'845.00 Diverse Aus- und Weiterbildungen nicht
beansprucht 

0220.3102.00 313.65 6’200.00 -5'886.35 Bettagstalon nicht gedruckt und Inserate für 
Anlässe nicht geschaltet

0220.3130.00 89‘597.76 104‘600.00 -15‘002.24 Anteil ökumenischer Religionsunterricht 
tiefer ausgefallen als geplant

0220.3132.00 6‘304.45 25‘000.00 -18‘695.55 Liegenschaften-Bestandesanalyse bereits
im Vorjahr umgesetzt

0220.3171.00 29‘546.85 89‘400.00 -59‘853.15 Einsparungen sowie Wegfall von Anlässen 
infolge Vakanz Sozialdiakonie

0220.3171.10 565.00 7‘000.00 -6‘435.00 Wegfall von Anlässen infolge Vakanz
Sozialdiakonie

0220.3632.00 20‘368.10 52‘700.00 -32‘331.90
Kosten für Oekumenisches Kirchgemeinde-
haus Stansstad tiefer ausgefallen als
geplant

0220.4240.00 47‘071.20 55‘100.00 8‘028.80
Ökumenischer Religionsunterricht konnte 
infolge vakanter Fachstellenleitung nicht 
wie geplant verrechnet werden

0220.4260.00 4‘170.65 15‘800.00 11‘629.35 Gemeindereise wurde nicht durchgeführt
0222.3010.00 39‘021.40 29‘000.00 10‘021.40 Pensumerhöhung Pfarramtssekretariat
0292.3010.00 46‘337.95 35‘000.00 11‘337.95 Auszahlung von Überstundenguthaben

Teammitglieder

Teammitglieder

16 
 

Kennzahlen 2023 2022 
   

Nettovermögen I/II (Vermögen) in CHF 
je Kirchgemeindemitglied -657.58 -662.46 

Nettovermögen I/II (Vermögen)                                -2'666'468.50                                 -2'728'019.14  
Kirchenmitglieder 4'055  4'118  
Richtwerte Nettoschulden 0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung, 1'001 - 2'500 CHF mittlere 
 Verschuldung, 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung 
   
Nettoverschuldungsquotient (NS/FE) -125.06% -108.63% 
Nettoschulden I                             -2'666'468.50                             -2'728'019.14 
Fiskalertrag (FE)                                  2'132'138.83                                   2'511'370.07  
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient                           unter 100% = gut, 101 - 150% = genügend, über 150% = schlecht 

   
Selbstfinanzierungsgrad (SF/NI) 78.21% 963.80% 
Selbstfinanzierung (SF)                         220'896.61                          395'712.13  
Nettoinvestition (NI)                                      282'447.25                                       41'057.40  
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad über 20% = gut, 10% - 20% = mittel, unter 10% schlecht 
   
Zinsbelastungsanteil (NZA/LE) -0.24% -0.29% 
Nettozinsaufwand (NZA)                                      -5'475.93                                       -7'654.92  
Laufender Ertrag (LE)                                  2‘295‘936.77                                  2‘671‘071.99 
Richtwerte Zinsbelastungsanteil                                        0 - 4% = gut, 4 - 9% = genügend, ab 10% und mehr = schlecht 
   
Selbstfinanzierungsanteil (SF/LE) 9.62% 14.81% 
Selbstfinanzierung (SF)                                     220'896.61                                      395'712.13  
Laufender Ertrag (LE)                                  2‘295‘936.77                                  2‘671‘071.99 
Richtwerte Zinsbelastungsanteil                                        über 20% = gut, 10 - 20% = mittel, unter 10% = schlecht 
   
Bruttoverschuldungsanteil (BS/LE) 47.93% 10.89% 
Bruttoschulden (BS)     1’100'535.50      290'838.58  
Laufender Ertrag (LE)                                  2‘295‘936.77                                  2‘671‘071.99 

Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil        <50% = sehr gut, 51 - 100% = gut, 101 – 150 % = mittel,  
151 - 200% = schlecht, >200% kritisch 

  
Investitionsanteil (BI/GA) 12.01% 1.75% 
Bruttoinvestitionen (BI)                                       282'447.25                                        41'057.40  
Gesamtausgaben (GA)      2'351'479.06       2'341'009.01  
Richtwerte Investitionsanteil unter 10% = schwach, 10% - 20% = mittel, 21% - 30% = stark, 
 über 30% = sehr stark 
   
Kapitaldienstanteil (NZA+OA/LE) 2.04% 1.52% 
Kapitaldienst (NZA+OA)  46'824.07   40'545.08  
Laufender Ertrag (LE)                                  2‘295‘936.77                                  2‘671‘071.99 
Richtwerte Kapitaldienstanteil                                              bis 5% = geringe Belastung, 5 - 15% = tragbare Belastung,  
 über 15% = hohe Belastung  
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Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden  
Regelwerk der Rechnungslegung und Begründung von Abweichungen   
Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (NG 171.2) sowie die Vollzugsverordnung zum  
Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (NG 171.21) bilden die Grundlage zur Rechnungslegung.  
Regelwerk 
Die Rechnungslegung erfolgt nach HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen Rechnungs- 
legungsgremiums für den öffentlichen Sektor (www.srs-cspcp.ch).  
Rechnungslegung 
Die Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungs- 
legungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", welches im Jahr 2008 von der Konferenz der 
kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Abweichungen von diesem Standard sind anzugeben 
und zu begründen. Es bestehen keine Abweichungen.  
Währung 
Alle Beträge verstehen sich in Schweizer Franken. 
 
Rechnungslegungsgrundsätze   
Grundsätze der Rechnungslegung 
Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Gemeindefinanzhaushaltsgesetz [GemFHG Art. 52] beschrieben. 
Sie richten sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, 
der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.  
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Die flüssigen Mittel beinhalten Kassenbestände, Post- und Bankguthaben. Sie werden zum Nominalwert  
bewertet.  
Forderungen 
Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhafte  
Forderungen.  
Sachanlagen im Finanzvermögen 
Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen  
erbringen und ihr Wert ermittelt werden kann. Die Bewertung der Anlagen im Finanzvermögen erfolgt bei  
Erstzugang zum Anschaffungswert, Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert. 
 
Anlagen im Verwaltungsvermögen 
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellkosten bilanziert. Die Sachanlagen des Ver- 
waltungsvermögens werden ordentlich nach ihrer Nutzungsdauer gemäss § 7 VOFHG linear abgeschrieben. 
Zusätzliche Abschreibungen als Mittel der Finanzpolitik sind zulässig und werden als ausserordentlicher 
Aufwand gebucht. In der Bilanz sind ausserordentliche Abschreibungen in der Gruppe «zusätzliche 
kumulierte Abschreibungen» ausgewiesen.  
 
Folgende Nutzungsdauern werden angewendet: 
40 Jahre für Strassen, Friedhofanlagen inkl. Gemeinschaftsgräber 
25 Jahre für Hochbauten 
  5 Jahre für Mobilien, sowie immaterielle Anlagen 
 
Laufende Verbindlichkeiten   
Die laufenden Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert ausgewiesen.  
  
Finanzverbindlichkeiten 
Die Finanzverbindlichkeiten bestehen aus Verpflichtungen gegenüber Banken und anderen Parteien. Die 
Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Nominalwerten.  
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KST/Konto Rechnung 
2023

Budget 
2023

Abweichun-
gen Begründungen

0293.3132.00 22‘598.45 0.00 22‘598.45
Kosten für Landschaftsarchitekt und Geo-
meter betreffend das Kirchenareal Hergiswil
(KR-Beschluss vom 21. August 2023)

3521.3010.00 138‘748.80 209‘100.00 -70‘351.20 Vakante Pfarrstellenprozente
3521.3043.00 19‘200.00 33’800.00 -14'600.00 Vakante Pfarrstellenprozente

3531.3030.00 9‘005.80 2’700.00 6’305.80 Mehr freischaffende Musizierende infolge 
Weggangs der festangestellten Organistin

3532.3030.00 11'450.00 2‘100.00 9‘350.00 Mehr freischaffende Musizierende infolge 
Weggangs der festangestellten Organistin

9630.3430.00 0.00 24‘000.00 -24‘000.00
Heizungs-Renovation und diverse Sanie-
rungsarbeiten in Hergiswil nicht durchge-
führt

0120.3000.10 Fixum Kirchenrat 
0121.3000.10 / 0122.3000.10 / 0123.3000.10 Fixum GKT Stans sowie Buochs und Hergiswil
0220.3010.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0220.3020.00 Löhne der Religionslehrerinnen und Projekthelferinnen
0220.3020.20 Löhne Sozialdiakonie
0220.3090.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Aus- und Weiterbildung
0220.3102.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Drucksachen, Publikationen
0220.3130.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Dienstleistungen Dritter
0220.3132.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.
0220.3171.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Anlässe, Schulreisen und Lager
0220.3171.10 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Anlässe für Jugendarbeit Bereiche Kinder/Jugend/Familien
0220.3632.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
0220.4240.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Benützungsgebühren und Dienstleistungen
0220.4260.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
0222.3010.00 Verwaltung Gemeindekreis Buochs Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0292.3010.00 Verwaltungsliegenschaften Buochs Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0293.3132.00 Verwaltungsliegenschaften Hergiswil Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.
3521.3010.00 Seelsorge und Religionsunterricht Stans Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3521.3043.00 Seelsorge und Religionsunterricht Stans Wohnungszulagen
3531.3030.00 Kirchenmusik Stans temporäre Arbeitskräfte
3532.3030.00 Kirchenmusik Buochs temporäre Arbeitskräfte
9630.3430.00 Liegenschaft des Finanzvermögens baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
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Finanzverbindlichkeiten 
Die Finanzverbindlichkeiten bestehen aus Verpflichtungen gegenüber Banken und anderen Parteien. Die 
Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Nominalwerten.  
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KST/Konto Rechnung 
2023

Budget 
2023

Abweichun-
gen Begründungen

0293.3132.00 22‘598.45 0.00 22‘598.45
Kosten für Landschaftsarchitekt und Geo-
meter betreffend das Kirchenareal Hergiswil
(KR-Beschluss vom 21. August 2023)

3521.3010.00 138‘748.80 209‘100.00 -70‘351.20 Vakante Pfarrstellenprozente
3521.3043.00 19‘200.00 33’800.00 -14'600.00 Vakante Pfarrstellenprozente

3531.3030.00 9‘005.80 2’700.00 6’305.80 Mehr freischaffende Musizierende infolge 
Weggangs der festangestellten Organistin

3532.3030.00 11'450.00 2‘100.00 9‘350.00 Mehr freischaffende Musizierende infolge 
Weggangs der festangestellten Organistin

9630.3430.00 0.00 24‘000.00 -24‘000.00
Heizungs-Renovation und diverse Sanie-
rungsarbeiten in Hergiswil nicht durchge-
führt

0120.3000.10 Fixum Kirchenrat 
0121.3000.10 / 0122.3000.10 / 0123.3000.10 Fixum GKT Stans sowie Buochs und Hergiswil
0220.3010.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0220.3020.00 Löhne der Religionslehrerinnen und Projekthelferinnen
0220.3020.20 Löhne Sozialdiakonie
0220.3090.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Aus- und Weiterbildung
0220.3102.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Drucksachen, Publikationen
0220.3130.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Dienstleistungen Dritter
0220.3132.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.
0220.3171.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Anlässe, Schulreisen und Lager
0220.3171.10 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Anlässe für Jugendarbeit Bereiche Kinder/Jugend/Familien
0220.3632.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
0220.4240.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Benützungsgebühren und Dienstleistungen
0220.4260.00 Kirchgemeindeverwaltung Kanton Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
0222.3010.00 Verwaltung Gemeindekreis Buochs Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0292.3010.00 Verwaltungsliegenschaften Buochs Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0293.3132.00 Verwaltungsliegenschaften Hergiswil Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.
3521.3010.00 Seelsorge und Religionsunterricht Stans Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3521.3043.00 Seelsorge und Religionsunterricht Stans Wohnungszulagen
3531.3030.00 Kirchenmusik Stans temporäre Arbeitskräfte
3532.3030.00 Kirchenmusik Buochs temporäre Arbeitskräfte
9630.3430.00 Liegenschaft des Finanzvermögens baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
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FONDSRECHNUNGEN PER 31.12.2023 

FONDS FÜR SPEZIELLE BEDÜRFNISSE DER KIRCHE NIDWALDEN 

Vergabungen aus Hinterlassenschaften    
Fonds-Vermögen 01.01.2023 CHF 86'715.40 
Zinsertrag 01.01. – 05.02.2023 (35 Tage)  CHF 42.15 
Zwischentotal per 05.02.2023  CHF 86'757.55 
Auslagen 06.02.2023  CHF 134.65 
Zwischentotal per 06.02.2023  CHF 86'622.90 
Zinsertrag 06.02. – 09.02.2023 (4 Tage)  CHF 4.81 
Zwischentotal per 09.02.2023  CHF 86'627.72 
Auslagen 10.02.2023  CHF 51.50 
Zwischentotal per 10.02.2023  CHF 86'576.22 
Zinsertrag 10.02. – 27.02.2023 (18 Tage)  CHF 21.64 
Zwischentotal per 27.02.2023  CHF 86'597.86 
Auslagen 28.02.2023  CHF 283.00 
Zwischentotal per 28.02.2023  CHF 86'314.86 
Zinsertrag 28.02. – 10.04.2023 (43 Tage)  CHF 51.55 
Zwischentotal per 10.04.2023  CHF 86'366.41 
Auslagen 11.04.2023  CHF 850.00 
Zwischentotal per 11.04.2023  CHF 85'516.41 
Zinsertrag 11.04. – 14.12.2023 (244 Tage)  CHF 289.81 
Zwischentotal 14.12.2023  CHF 85'806.21 
Auslagen 15.12.2023  CHF 5'000.00 
Zwischentotal per 15.12.2023  CHF 80'806.21 
Zinsertrag 15.12. – 31.12.2023 (16 Tage)  CHF 17.96 
Fonds-Vermögen 31.12.2023 CHF 80'824.17 
bestehend aus:    
Darlehensguthaben aus ordentlicher Rechnung   CHF 80'824.17     
FONDS FÜR BEDÜRFTIGE (GEMEINDEKREIS STANS/STANSSTAD) 
Fonds-Vermögen 01.01.2023 CHF 11'864.95 
Zinsertrag 01.01. – 19.04.2023 (109 Tage)  CHF 17.96 
Zwischentotal per 19.04.2023  CHF 11'882.91 
Einlagen durch zwei Abdankungen 20.04.2023  CHF 516.10 
Zwischentotal per 20.04.2023  CHF 12'399.01 
Zinsertrag 20.04. – 21.05.2023 (32 Tage)  CHF 5.51 
Zwischentotal per 21.05.2023  CHF 12'404.52 
Einlage durch eine Abdankung 22.05.2023  CHF 241.76 
Zwischentotal per 22.05.2023  CHF 12'646.28 
Zinsertrag 22.05. – 31.12.2023 (219 Tage)  CHF 38.47 
Fonds-Vermögen 31.12.2023 CHF 12'684.75 
bestehend aus:    
Darlehensguthaben aus ordentlicher Rechnung   CHF 12'684.75 
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Neubewertungsreserve 
Gemäss interner Vereinbarung zwischen dem Kanton Nidwalden und den Nidwaldner Gemeinden wurde 
die Neubewertungsreserve auf das Jahresergebnis umgebucht.  
 
Eigenkapitalnachweis inkl. Spezialfinanzierung (FHG Art. 29)   
     
Eigenkapital 31.12.2023 31.12.2022 Grund der Veränderung 

293 Vorfinanzierungen        -40'000.00         -40'000.00    
2930.01 Vorfinanzierung Heizung Kernenweg          -40’000.00           -40’000.00        
299 Bilanzüberschuss/ - fehlbetrag     -3'401'935.94      -3'054'423.81    
2990.00 Jahresergebnis        -168'596.61         -347'512.13        
29 Eigenkapital     -3'441’935.94      -3'094’423.81   

 
Anlagespiegel per 31. Dezember 2023 
Finanzvermögen        

Nr. Beschreibung Buchwert  Zugänge 
Übertra-

gungen v. 
VV 

Abgänge 

Über-
tra-
gun-

gen ins 
VV 

Verkehrs-
wertanpas-

sungen 

Buchwert 
per 

31.12.2023 

1084 
Gebäude im Finanz-
vermögen 864’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864’000.00 

1084.00 Einfamilienhaus 
Kernenweg, Hergiswil 864’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864’000.00 

Total   864’000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  864’000.00 

        
Verwaltungsvermögen        

Nr. Beschreibung Anschaf-
fungskosten 

kum. Ab-
schreibung 

31.12.22 
Buchwert 
31.12.22 Zugang Ab-

gang 
Abschreibun-

gen 2023 
Buchwert 
31.12.23 

                 
1404 Hochbauten 1‘262'558.80 -371’100.00 621’134.85 270‘323.95 0.00 -37’800.00 853’658.80 
1404.00 Kirche Stans 320’800.00 -124’000.00 196’800.00 0.00 0.00 -12’300.00 184’500.00 
1404.20 Kirche Buochs  170’700.00 -66’500.00 104’200.00 0.00 0.00 -6’600.00 97’600.00 

1404.25 Dachsanierung + Ersatz 
Fenster Kirche Buochs 282’447.25 0.00 12'123.30 270‘323.95 0.00 0.00 282'447.25 

1404.40 Pfarrwohnung Buochs 41’411.55 -8’500.00 32’911.55 0.00 0.00 -1’700.00 31’211.55 
1404.50 Kirche Hergiswil  447’200.00 -172’100.00 275’100.00 0.00 0.00 -17’200.00 257’900.00 

1406 Mobilien 41’057.40 0.00 41’057.40 0.00 0.00 -4’100.00 36'957.40 

1406.10 Sanierung Orgel Kirche 
Stans 41'057.40 0.00 41’057.40 0.00 0.00 -4’100.00 36'957.40 

Total   1’303'616.20 -371’100.00 662’192.25 270'323.95 0.00 -41’900.00 890'616.20 
 
Investitionsbeiträge        

Nr. Beschreibung Anschaf-
fungskosten 

kum. Ab-
schreibung 

31.12.22 
Buchwert 
31.12.22 Zugang Ab-

gang 
Abschreibun-

gen 2023 
Buchwert 
31.12.23 

1462 
Investitionsbeiträge 
an Gem. u. Gemeinde-
zweckverbände 

103’890.10 -52’165.55 51’724.55 0.00 0.00 -10’400.00 41’324.55 

1462.10 Oeki Stansstad Stuhl-
magazin 103’890.10 -52'165.55 51'724.55 0.00 0.00 -10'400.00 41’324.55 

Total   103’890.10  -52'165.55  51'724.55  0.00  0.00  -10’400.00  41’324.55  
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE/FINANZKOMMISSION AN DIE KIRCHGEMEIN-
DEVERSAMMLUNG DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE NIDWALDEN 
 
Als Revisionsstelle/Finanzkommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden für das am 
31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.  
Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während die Aufgabe der Finanzkom-
mission darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen hiermit, die gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich Unabhängigkeit erfüllt und die Rechnung nach bestem Wissen und 
Gewissen geprüft zu haben.  
Geprüft wurden die Posten und Angaben des gesamten Jahresabschlusses. Ein spezielles Au-
genmerk wurde auf die Abweichungen der Jahresrechnung vom Budget sowie auf Stichproben der 
Bereiche «Steuerertrag und Steuerforderungen», «Personalaufwand» sowie «Bankkonten und di-
verse Kassen» gelegt. Die Finanzkommission ist der Auffassung, dass die vollzogene Prüfung 
eine ausreichende Grundlage für ein Urteil bildet. 
Gemäss Beurteilung der Finanzkommission entsprechen die Buchführung und die Jahresrech-
nung der laufenden Rechnung dem Gesetz über Organisation und Verwaltung der Gemeinden 
(Gemeindegesetz). 
Die gesamte Rechnungsführung hinterlässt einen sehr sauber dokumentierten, übersichtlichen 
und korrekten Eindruck. Etwaige Abweichungen vom Budget wurden im Einzelnen hinreichend 
belegt und klar erklärt. An dieser Stelle gebührt Bruno Bernhardsgrütter und Gisella Sallustio ein 
grosses Dankeschön seitens der Finanzkommission für ihren unermüdlichen Einsatz und die pro-
fessionelle Führung ihres Aufgabenbereichs. 
Die Finanzkommission empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  
Stans, 26. März 2024 
 Die Finanzkommission: 
  
 Max Marthaler 
 
 Thomas Kilian 
 
        Daniel Christen 
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FONDS FÜR UNTERSTÜTZUNG MENSCHEN IN MATERIELLER NOT / SANIERUNG 
UND INSTANDHALTUNG KIRCHEN 

Fonds-Vermögen 31.12.2023 CHF 100'000.00 
 
Der Zins wurde mit 0.50 % gerechnet gemäss Schreiben „Empfehlung Verzinsung Fonds / Spezialfinanzierung für das 
Jahr 2023“ des Kantons Nidwalden. 
 
 
Antrag zu Traktandum 4: 

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu 
genehmigen und den Mehrertrag in Höhe von CHF 168'596.61 dem Eigenkapital-Konto zuwei-
sen zu lassen. 
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TRAKTANDUM 6 
Antrag des Kirchenrates auf Genehmigung eines Projektkredits von CHF 360'000 zur  
Renovation des Kirchenareals der evangelisch-reformierten Kirche Hergiswil 

Ausgangslage 
Zur Behebung der Schutzdefizite des überbauten Siedlungsgebietes der Gemeinde Hergiswil wird 
der Steinibach umgestaltet, namentlich auch entlang des Kirchenareals der evangelisch-reformier-
ten Kirche. Damit die Arbeiten in diesem Streckenteil durchgeführt werden können, benötigt die 
politische Gemeinde Hergiswil als Projektträgerin für die Dauer der Projektarbeiten von August 
2025 bis April 2026 einen Zugang zum Steinibach, der durch das Kirchenareal führen wird. Die 
politische Gemeinde Hergiswil wird die evangelisch-reformierte Kirche für die Areal-Nutzung ent-
schädigen und nach Projektabschluss die benutzten Flächen auf eigene Kosten wieder instand 
stellen. 
Über die Jahre hat sich auf dem Kirchenareal ein bedeutender Renovations- und Sanierungsbe-
darf aufgestaut. Der Zeitpunkt für eine Umsetzung der notwendigen Arbeiten im Kontext des 
Steinibach-Projekts ist ideal, weil durch ein gegenseitig abgestimmtes Vorgehen Synergien ge-
nutzt werden können, die eine umweltschonendere Umsetzung der Arbeiten bei reduzierten Kos-
ten verspricht. Das wird durch das Vorprojekt verdeutlicht, das vom Landschaftsarchitekturbüro 
«Freiraumarchitektur» im Auftrag des Kirchenrats erstellt und im Oktober 2023 bei einer öffentli-
chen Begehung vorgestellt wurde. Weil die Kirche Hergiswil als schutzwürdig eingestuft wird, ist 
auch die kantonale Denkmalpflege in das Projekt eingebunden. 
 
Erläuterungen zum Renovationsprojekt 
Das Kirchenareal der evangelisch-reformierten Kirche Hergiswil liegt in einem kleinen Wald zwi-
schen Sonnenbergstrasse und Steinibach. Die Kirche wurde in den 1940er Jahren in eine Wald-
lichtung gebaut. Bis heute prägt dieser Wald die parkartige Atmosphäre des Ortes. Obwohl sich 
seit dem Bau der Kirche vor über 80 Jahren die Bebauung rund um das Areal entwickelt hat, konnte 
der Ort seinen Charakter und seine davon ausgehende innere Ruhe bewahren.  
Bei der Einweihung 1948 zeigte sich das Kirchenareal sehr schlicht. Ein Kiesweg führte von der 
Eisenbahnunterführung durch das Portal zur Kirche. Das in seinem Ausdruck an die japanische 
Architektur angelehnte Portal mit den Mauerflügeln aus Naturstein ist das prägendste Parkelement 
aus dieser Zeit. Der älteste Teil des Urnenfriedhofes im Süden beim Chor der Kirche ist in 
den 1950er Jahren nach den Plänen von Ernst Graf und dessen Mitarbeiter Fred Eicher 
erstellt worden. Eine erste Friedhofserweiterung erfolgte in den 1970er Jahren durch den 
Landschaftsarchitekten Fritz Dové, eine zweite Erweiterung durch Robert Gissinger in den 
1980er Jahren. Mit den Erweiterungen des Friedhofs wurden das Wegenetz und die Aus-
sentreppen neu erstellt. Die wesentlichen gestalterischen Veränderungen der Umgebung stam-
men aus dieser Zeit. Ausgenommen von waldpflegerischen Massnahmen und kleinen Instandstel-
lungsarbeiten blieb die parkartige Anlage seither weitgehend unverändert. 
Über die Jahre drängen sich nun Sanierungsmassnahmen auf. Die Beläge sind teilweise in einem 
sehr schlechten Zustand. Einzelne Waldbäume sind aus forstlicher Sicht nicht mehr vital. Anstelle 
von punktuellen Instandstellungsmassnahmen ist eine gesamthafte Sanierung und Revitalisierung 
der Anlage sinnvoll.  
Oberstes Ziel der vorgesehenen Massnahmen ist der Erhalt des Charakters des Ortes. Die Grund-
struktur des Waldparks, der Urnenfriedhof und die Wegführung werden nicht verändert. In erster 
Linie werden Beläge saniert und behindertengerechter ausgestaltet, die Wegbeleuchtung wird op-
timiert und die Entwicklung des Waldes durch pflegerische Massnahmen und Ergänzungen mit 
Jungpflanzen nachhaltig gesichert. Der Platz mit dem Natursteinbrunnen nördlich der Kirche wird 
behutsam zu einem Ankunftsort und einem Aussenraum für liturgische Anlässe aufgewertet. Ein 
naturnah gestalteter Pfad könnte einen zusätzlichen Rückzugsraum im Wald bieten. Und der Park-
platz beim Bahndamm soll sich harmonischer in die Gesamtanlage integrieren, damit sich das 
Portal beim Zugang zur Kirche wieder in seiner ursprünglichen Art durch Waldpflanzen gefasst in 
die Parkanlage integriert. 
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TRAKTANDUM 5 
Wahlen 

Traktandum 5.1. 
Genehmigung des vorzeitigen Rücktritts von Kirchenrätin Diana Hartz, Hergiswil,  
per 30. Juni 2024 und Ersatzwahl eines Mitglieds des Kirchenrates für den Rest der  
Amtsdauer bis Frühjahr 2026 
Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Annahme des vorzeitigen  
Rücktritts von Diana Hartz als Mitglied des Kirchenrates per 30. Juni 2024. 
 
Ersatzwahl eines Mitglieds des Kirchenrates für den Rest der Amtsdauer bis Frühjahr 2026. 
 
Traktandum 5.2. 
Wahl von Danielle Fischer, Stansstad, als Mitglied des Kirchenrates für die Amtsdauer 
2024 bis 2028 
Der Kirchenrat schlägt Danielle Fischer, Stansstad, für die Amtsdauer 2024 bis 2028 vor. 
 
Traktandum 5.3. 
Wahl eines Mitglieds des Kirchenrates für eine Amtsdauer von 4 Jahren  
Es handelt sich um das vakante Kirchenratsmandat, das durch den Verzicht von Reto Bazzani, 
Hergiswil, auf eine Wiederwahl entstanden ist. 
 
Traktandum 5.4. 
Wahl von Lukas Reinhardt, Beckenried, als Präsident des Kirchenrates für eine Amts-
dauer von 2 Jahren 
Der Kirchenrat schlägt Lukas Reinhardt, Beckenried, als Präsident des Kirchenrates für die 
Amtsdauer 2024 bis 2026 vor. 
 
Traktandum 5.5. 
Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Kirchenrates für eine Amts-
dauer von 2 Jahren 
Es handelt sich um das vakante Mandat des Vizepräsidiums, das durch den Verzicht von Diana 
Hartz, Hergiswil, auf eine Wiederwahl entstanden ist. 
 
Traktandum 5.6. 
Wahl von Max Marthaler, Buochs, als Mitglied der Finanzkommission für die Amtsdauer 
2024 – 2028 
Der Kirchenrat schlägt Max Marthaler, Buochs, für die Amtsdauer 2024 bis 2028 vor. 
 
Traktandum 5.7. 
Wahl eines Mitglieds der Finanzkommission für eine Amtsdauer von 4 Jahren 
Es handelt sich um das vakante Mandat eines Mitglieds der Finanzkommission, das durch den 
Verzicht von Daniel Christen, Buochs, auf eine Wiederwahl entstanden ist. 
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Die gesamthafte Sanierung und Revitalisierung soll dazu beitragen, das Kirchenareal der evange-
lisch-reformierten Kirche Hergiswil für die kommenden Jahrzehnte als Ort der Stille und als grüne 
Oase nachhaltig zu bewahren.

Kosten
Veranschlagte Projektkosten (inkl. MWST) CHF 540'000.00

Entschädigungen der politischen Gemeinde Hergiswil für CHF 180'000.00
- Landbedarf 
- Inkonvenienzen und temporäre Nutzung von Flächen
- Entschädigungen für die Instandstellung des öffentlichen 

Fusswegs und der öffentlichen Beleuchtung1)

Total Kosten zu Lasten der Reformierten Landeskirche Nidwalden CHF 360'000.00

1) Die Beleuchtung entlang des öffentlichen Fusswegs wird künftig an das öffentliche 
Stromnetz angeschlossen und durch die politische Gemeinde Hergiswil bewirtschaftet.

Weiteres Vorgehen und Zeitplan
In Abstimmung mit dem Projekt Steinibach werden folgende Ecktermine angestrebt:

• Ausarbeitung des Detailkonzepts (Einbindung Denkmalpflege) Herbst 2024
• Baugesuch Frühjahr 2025
• Bewilligung Sommer 2025
• Umsetzung (nach Abschluss des Projekts Steinibach) Frühjahr 2026

Antrag des Kirchenrates
Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Projektkredit in Höhe von
CHF 360’000.00 (inkl. MWST) zuzustimmen.
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TRAKTANDUM 7
Genehmigung einer Teilrevision der Kirchenordnung vom 23. Mai 2022 (Artikel 34)

Ausgangslage
Gemäss Artikel 34 der Kirchenordnung sind die «Kirchen News» das offizielle Publikationsorgan 
der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden. Im Bestreben, den Bürgerinnen und Bürgern eine 
Kirchen-Zeitschrift mit attraktivem Informationsgehalt und einem vorteilhaften Preis-/Leistungsver-
hältnis zu bieten, prüft der Kirchenrat weitere Optionen zu den «Kirchen News», namentlich auch 
den Anschluss an ein überregionales kirchliches Publikationsorgan. Damit diese Alternative – wie 
sie bereits von weiteren reformierten Landeskirchen in der Zentralschweiz umgesetzt wird - über-
haupt in Betracht gezogen werden kann, braucht es eine Anpassung der Kirchenordnung.

Teilrevision
Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 der Verfassung der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden 
unterbreitet der Kirchenrat der Kirchgemeindeversammlung folgende Änderung der Kirchenord-
nung vom 23. Mai 2022:

Vorprüfung Rechtsdienst Nidwalden 
Der Rechtsdienst Nidwalden hat die Teilrevision der Kirchenordnung geprüft. Sie tritt nach An-
nahme durch die Kirchgemeindeversammlung und der Genehmigung durch den Regierungsrat am 
1. August 2024 in Kraft.

Antrag des Kirchenrates
1. Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, der vorliegenden Teilrevision

der Kirchenordnung zuzustimmen.
2. Der Kirchenrat sei zu ermächtigen, allenfalls vom Regierungsrat Nidwalden angeordnete

Änderungen dieser Teilrevision vorzunehmen.
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JAHRESBERICHT 2023 DES GEMEINDEKREISES STANS 
 
Kirchenpflege Gemeindekreis Stans 
Silke Petermann-Gysin, Pfarrerin 
Danielle Fischer, Ressort Gastgebende Kirche, Kirchenrätin 
Sabrina Lussi-Wyss, Ressort Senior*innen 
Marcel Fresa, Ressort Liegenschaften 
 
Motiviert startete unser Gemeindekreis ins Jahr 2023. Auch in diesem Jahr war es uns sehr wichtig, 
trotz unbesetzter Pfarrstelle in Stansstad zu interessanten Angeboten einzuladen, damit die Ge-
meindeglieder in Stansstad sich als gleichberechtigter Teil des Gemeindekreises Stans wahrneh-
men konnten. Zahlreiche Freiwillige aus Stans und Stansstad unterstützten uns bei dieser Arbeit 
mit ihrem grossen Engagement.  
Sabrina Lussi-Wyss organisierte gemeinsam mit Silvia Blättler, Gemeindekreis-Team Buochs, die 
Senior*innenfahrt ins Emmental. Auf den Spuren des grossen Schweizer Schriftstellers und Pfar-
rers Jeremias Gotthelf aus Lützelflüh waren die Senior*innen gemütlich unterwegs mit Ross und 
Wagen und hatten die Gelegenheit, die idyllische Landschaft zu geniessen. Zudem trafen sich 
unsere Senior*innen zu den beliebten Senior*innen-Nachmittagen.  
Unsere Besucherinnengruppe besuchte die Jubilar*innen unserer Gemeinde ab ihrem 75.Geburts-
tag. Ihre Besuche werden geschätzt. Sehr gern würden die Besuchenden neue Mitglieder in ihrer 
Gruppe begrüssen. 
Die Einladung zum Mittagstisch blieb ein festes und sehr geschätztes Treffen. Immer mehr Gäste, 
auch von ausserhalb unseres Gemeindekreises, lobten die Küche und die Gesellschaft. Rund 20-
mal durfte das Kochteam für durchschnittlich 15 Gäste ein frisch gekochtes 3-Gang Menü zube-
reiten. Danielle Fischer und ihrem Team danken wir herzlich. 
Die Friedhofkommission des Friedhofs Stans kam im Berichtsjahr 4-mal zusammen und organi-
sierte dabei den Betrieb und Unterhalt des Friedhofs. Auch die Planung von zukünftigen Grabfel-
dern wie z.B. Kindergräber oder die künstlerische Gestaltung des Friedhofs wurden dabei intensiv 
diskutiert. 
Im März feierten wir im Dachstock des Pfarrhauses Dallenwil und im Oeki Stansstad den Weltge-
betstag rund um den Globus mit und für die Christ*innen in Taiwan.  

Im April besuchten unsere Konfirmand*innen unsere Gemeindeglieder im Altersheim Nägeligasse, 
feierten einen Gottesdienst mit ihnen und schenkten ihnen ein selbergefertigtes Frühlingsgesteck 
zu Ostern. Ausserdem wurde ihnen die Einrichtung vorgestellt.  

Im Oeki erhielten wir im Dezember eine neue Akustikanlage der Firma Muribaer AG aus Büron. 
Zuvor wurden alle interessierten Gemeindeglieder und Veranstalter*innen eingeladen, an einem 
Testprogramm teilzunehmen und mitzuentscheiden, ob die Anlage ihre Ansprüche erfüllt. 

Für Frieden einstehen: Der Ukraine-Krieg und der Nahostkonflikt waren leider nicht die einzigen 
bewaffneten Konflikte auf der Welt, nur die aktuellen. Gemeinsam gedachten wir der Opfer aller 
Kriege und beteten für den Frieden, jeden Freitagabend in der reformierten Kirche in Stans. 

Das Team der evangelisch-reformierten Kirche in Stans bekam eine neue Kollegin: Am 1. April trat 
Ilona Gerber ihre Stelle im Sekretariat der Kantonalkirche an. Sie führt das Sekretariat für Stans 
und Hergiswil sowie das Sekretariat des Kirchenschreibers. 

Ende Mai verabschiedete sich Regina Hauenstein von uns, um eine neue Herausforderung anzu-
nehmen. Sie leitete die Fachstelle Religionsunterricht und Sozialdiakonie der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche Nidwalden. Pfarrer Tobias Winkler übernahm interimistisch den Religionsunterricht 
in den Oberstufenklassen. Damit die Aufgabe im Bereich Religionsunterricht auch in Zukunft wahr-
genommen werden kann, suchen wir eine Leiterin oder einen Leiter Fachstelle Religionsunterricht. 
Wir danken Regina Hauenstein an dieser Stelle nochmals für ihre aktive Unterstützung zum Wohle 
unserer Kirche. 
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_____________________________________________________________________________ 

Kirchenordnung 
der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden  

Änderung vom 27. Mai 20241 

Die St immberecht igten der Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch -Refor-
mierten Kirche Nidwalden,  
gestützt auf Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 der Verfassung der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden2 
vom 23. Mai 2022, 
beschl iessen:  

I. 
Die Kirchenordnung vom 23. Mai 2022 wird wie folgt geändert: 

Art. 34  Kirchen-Zeitschrift 
1 Der Kirchenrat stellt die Herausgabe eines Publikationsorgans für die Evangelisch-Reformierte 

   Kirche Nidwalden sicher. 
2 Die Sicherstellung erfolgt durch die Herausgabe einer kantonalen Kirchen-Zeitschrift oder durch 

   den Anschluss an ein überregionales kirchliches Publikationsorgan. 
3 Die Details regelt das Redaktionsstatut, das der Genehmigung durch den Kirchenrat unterliegt. 
4 Der Kirchenrat wählt die redaktionelle Leitung der kantonalen Kirchen-Zeitschrift. 

II. 
Diese Änderung tritt nach der Annahme durch die Stimmberechtigten und der Genehmigung durch 
den Regierungsrat Nidwalden am 1. August 2024 in Kraft. 

 

Stansstad, 27. Mai 2024  
 
EVANGELISCH-REFORMIERTE 
KIRCHE NIDWALDEN 

   Der Präsident 
        Reto Bazzani 

   Der Kirchenschreiber 
        Bruno Bernhardsgrütter 

  
 
 
 
 
_________________________ 
1 Beschluss der Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden 
2 NG 191.2 
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JAHRESBERICHT 2023 DES GEMEINDEKREISES STANS 
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JAHRESBERICHT 2023 DES GMEINDEKREISES BUOCHS 
 
Im Jahr 2023 gab es zahlreiche erwähnenswerte Ereignisse und Anlässe im Gemeindekreis 
Buochs.  
Am 01. Januar traten diverse Änderungen durch die Strukturreform in Kraft und wir alle im Ge-
meindekreis-Team hatten die Aufgabe, die Neuerungen umzusetzen. Damit dies einfacher gelang, 
durften wir zwei neue Mitglieder im Gemeindekreis-Team willkommen heissen. Christa Huser aus 
Seelisberg und Silvan Murer aus Beckenried. Christa Huser übernahm das Ressort Veranstaltun-
gen, Silvan Murer die Jugendangelegenheiten. 
2023 wurde unser Kirchengebäude unter Denkmalschutz gestellt. Unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Vorgaben wurden ab den Sommerferien bis in den Herbst hinein die Kirchenfenster 
sowie die Dächer der Kirche und des Glockenturms erneuert.   
Herausragend und sehr gut besucht waren die folgenden Gottesdienste, verbunden mit anschlies-
senden Gemeindeanlässen: Die Januarlochsuppe; die Konfirmation am Pfingstsonntag; die Ein-
setzungsfeier sowie der Gottesdienst am Dank-, Buss- und Bettag an der Aawasseregg. Der Got-
tesdienst mit Mattinata geniesst weiterhin grosse Beliebtheit, so wie auch die Seniorennachmittage 
und die Senioren-Tagesreise.  
Es ist uns ein grosses Anliegen, auch die Neuzugezogenen herzlich zu begrüssen und willkommen 
zu heissen. Anstelle eines speziell für sie organisierten Anlasses hat das Gemeindekreis-Team 
beschlossen, die Neuzugezogenen künftig zum Sommerfest einzuladen. Damit haben sie nicht nur 
die Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen, sondern auch weitere zahlreich anwesende 
Kirchenglieder. 
An dieser Stelle spreche ich einen sehr grossen Dank an die Mitglieder des Gemeindekreis-Teams 
und an alle jene aus, die zu diesem lebendigen Kirchenjahr tatkräftig beigetragen haben. 
 
Anlässe im Jahr 2023 
 
01. Januar  Neujahrs-Gottesdienst mit anschliessendem Anstossen aufs Neue Jahr 
15. Januar Gottesdienst mit anschliessender Januarlochsuppe 
29.Januar Ökumenischer kantonaler Taizé-Gottesdienst 
10. März  Konzert mit Dilian Kushew 
12. März  Ökumenischer Familien-Gottesdienst ‘FairnEsstag’ zusammen mit Pfarrer Josef 

Zwyssig in der Pfarrkirche 
07. April Gottesdienst mit Abendmahl 
07. April  Cappella Nova Oratorium 
08. April    Ökumenischer Ostergottesdienst in Ennetbürgen 
08. April Osternacht-Gottesdienst mit Abendmahl und Osterfeuer 
23. April  Gottesdienst mit anschliessender Gemeindekreisversammlung 
14. Mai Ökumenischer kantonaler Taizé-Gottesdienst 
21. Mai  Ökumenischer Gottesdienst mit Diakon Markus Limacher, Emmetten 
28. Mai Konfirmation mit Abendmahl am Pfingstsonntag und anschliessendem Apéro 
10. Juni Ökumenischer Gottesdienst am Seeufer zusammen mit Pfarrer Josef Zwyssig 
18. Juni Kantonaler Gottesdienst, Abendmahl für Jung und Alt 
25. Juni Ökumenischer Gottesdienst zusammen mit Diakon Elmar Rotzer 
25. Juni Konzert Harmonic Minds 
30. Juni Konzert Musikschule Buochs 
02. Juli Einsetzungsfeier, anschliessend Sommerfest für die Gemeinde 
13. August Ökumenischer kantonaler Taizé-Gottesdienst 
20. August Gottesdienst mit Mattinata 
17. September  Kantonaler Gottesdienst zum Dank-, Buss- und Bettag am Aawasseregg mit  
  dem Musikverein Buochs und anschliessendem Mittagessen  
24. September Erntedank-Gottesdienst 
01. Oktober Sing-Gottesdienst 
15. Oktober Vorstellungs-Gottesdienst der neuen Konfirmandenklasse 

30 
 

Der Johannistag auf dem Wirzweli war ein sehr schönes Fest. Kinder banden Blumenkränzli, in 
der Bergkapelle feierten die Anwesenden eine ökumenische Andacht und anschliessend waren 
alle zum Apéro ins Berggasthaus Arviblick eingeladen. Dieser Anlass wird auch im kommenden 
Jahr stattfinden. 

Am 30. Juni verabschiedete sich Wolfgang Gaede aus dem Kirchenrat. 11 Jahre war er unser 
Kirchenratspräsident. Er dankte uns für die sehr vielen wertvollen Erfahrungen, die er während 
seiner Amtszeit sammeln konnte und wünschte uns alles erdenklich Gute. An der ordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung vom 22. Mai wurden die Mitglieder des neu vierköpfigen Kirchenrates 
gewählt und bestätigt. Reto Bazzani leitet nun als neuer Kirchenratspräsident die Geschicke un-
serer Kantonalkirche. 

Anfang Juli erlebten wir bei zwei kantonalen Festgottesdiensten die offizielle Einsetzung von Pfar-
rerin Tünde Basler-Zsebesi in Buochs und Pfarrer Tobias Winkler in Hergiswil und in Buochs.  

Während der Herbstferien trafen sich zum dritten Mal Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren 
fürs «Isebähnle» in der reformierten Kirche Stans. Ulrich Schweizer als pensionierter «Isebähnler» 
und Hans Jürg Gysin-Petermann liessen die Jugendlichen an ihrem Fachwissen teilhaben und 
bauten zusammen eine 10m² grosse Anlage mit Signalen, Brücken und elektrischen Weichen. 
Beim Besuch der Firma HAG Modellbahnen in Stansstad konnten die Jugendlichen zudem die 
Produktion und den Test von Modell-Lokomotiven verfolgen. Die Erfahrung der bisherigen «Ise-
bähnle»-Tage zeigte: Eltern und Grosseltern freuen sich mit ihren Kindern und lassen sich gerne 
den Fahrbetrieb in der Kirche vorführen. 

Auch in diesem Jahr waren wir mit unseren Konfirmand*innen wieder in Genf unterwegs. Und im 
Mai feierten wir mit ihnen und ihren Angehörigen ihre Konfirmation in Buochs. Im Herbst führte die 
erste Reise unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden nach Basel. 

Alle waren herzlich eingeladen, im Oeki Stansstad am zweiten Adventssonntag das Krippenspiel 
unserer Kleinen zu besuchen und am Heiligabend gemeinsam Offene Weihnachten zu feiern. Am 
18. Dezember war das Friedenslicht aus Bethlehem für alle in Stans bereit, die dieses Licht in die 
Welt tragen wollten.  

Immer wieder fragen wir uns, welche Zukunft hat unsere Kirche, hat unser Glaube. Es ist wichtig, 
dass wir uns einander zuwenden, uns gegenseitig helfen, füreinander einstehen, miteinander Ge-
rechtigkeit suchen, dass Gottes Frieden in uns lebendig wird. 

Rückblickend erlebten wir ein sehr abwechslungsreiches Jahr. Mein Dank geht an alle Freiwilligen, 
die sich für die Kirche Stans mit viel Herzblut eingesetzt haben. Über 100 Anlässe für Gemeinde-
glieder und Interessierte machten sie möglich. 
Besonders danke ich allen Mitgliedern des Gemeindekreis-Teams, meinen Pfarrkolleg*innen, den 
Sigristinnen Elizabeth Kehl-Heyer und Clivia Stocker-Wyrsch sowie unserer Sekretärin Ilona Ger-
ber für die grosse Unterstützung und die geleistete Arbeit.  
 
 
Für das Gemeindekreis-Team Stans: Silke Petermann-Gysin, Pfarrerin 
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Sigristinnen Elizabeth Kehl-Heyer und Clivia Stocker-Wyrsch sowie unserer Sekretärin Ilona Ger-
ber für die grosse Unterstützung und die geleistete Arbeit.  
 
 
Für das Gemeindekreis-Team Stans: Silke Petermann-Gysin, Pfarrerin 
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JAHRESBERICHT 2023 DES GEMEINDEKREISES HERGISWIL 
 
Im Rahmen der kontinuierlichen Gemeinde-Entwicklung konnten im Berichtsjahr durch vielfältige 
neue Angebote Menschen unterschiedlichster Zielgruppen angesprochen werden. Für jeden Ge-
schmack und für jede Altersgruppe wurde etwas Passendes angeboten, wie nachfolgende Zusam-
menstellung zeigt. 
Wichtige Höhepunkte waren die beiden Einsetzungsfeiern zur Einsetzung von Pfarrer Tobias 
Winkler in Hergiswil und Buochs und das erstmalig durchgeführte Gemeindefest in Hergiswil. Bei 
der Einsetzung von Pfarrer Tobias Winkler in Hergiswil kam erfreulicherweise die Wertschätzung 
der politischen Gemeinde, der Frauen Hergiswil und der katholischen Pfarrei Hergiswil zum Aus-
druck. 
In sechs Literaturgottesdiensten stand jeweils ein literarisches Werk im Zentrum des Gottesdiens-
tes, von welchem ausgehend durch Pfarrer Tobias Winkler tiefgründige theologische Bezüge zur 
Lebens- und Glaubenswelt heutiger Menschen hergestellt wurden. Das wurde von den Gottes-
dienstbesucherinnen und Gottesdienstbesuchern sehr geschätzt. Ein besonderer Höhepunkt war 
dabei der Literaturgottesdienst mit der Autorin Monika Mansour, die aus ihrem Kriminalroman «Lu-
zerner Todesmelodie» vorgetragen hat.  
Grosser Beliebtheit erfreuten sich auch die drei Konzertgottesdienste, wovon einer in der Passi-
onszeit von Jesper Gasseling und Sonja Betten, sowie einer in der Adventszeit von Jesper Gas-
seling an der Violine, Thomas Triesschijn an der Flöte und Sonja Betten am Cembalo auf höchstem 
musikalischem Niveau gestaltet wurden. An Karfreitag nahm die Cappella Unterwalden unter der 
Leitung von Peter Scherer die Menschen musikalisch auf den Passionsweg mit, umrahmt von der 
Johannespassion von Heinrich Schütz.  Zudem fanden im Rahmen des Seeklang-Festivals wieder 
das Spaziergangskonzert und Candlelight Classics in unserer Kirche statt, die bei Candlelight 
Classics bis auf den letzten Platz besetzt war. 
Die moderne Gottesdienstform der Thomasmesse sprach mit der meditativen offenen Phase mit 
verschiedenen Stationen, sowie der Möglichkeit sich salben und persönlich segnen zu lassen, un-
terschiedlichste Menschen an.  
Auch ausserhalb der Gottesdienste war die theologische und soziale Arbeit des Pfarramts sehr 
gefragt. Zahlreiche Menschen wurden beim Abschiednehmen begleitet, Trauerfeiern persönlich 
gestaltet, Neugeborene freudig begrüsst, Taufen gefeiert, Paare verheiratet. Die seelsorgerische 
Begleitung und Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen wurden sehr geschätzt. Nieder-
schwellig waren das Angebot «Plausch mit dem Pfarrer» und «Brunnengespräch», die in unkom-
pliziertem Kontakt zur Pfarrperson stattfanden.  
Im Weiteren reflektierten in der kantonalen Filmlounge Jugendliche und junge Erwachsene den 
Sinn des Lebens sowie wichtige Lebens- und Glaubensthemen.  
In der Familienzyt konnten Familien die Gemeinschaft pflegen, basteln, spielen, Rituale kennen-
lernen, beten, singen und biblische Geschichten hören.  
Bei etlichen Anlässen freute sich Pfarrer Tobias Winkler, die Evangelisch-Reformierte Kirche 
Nidwalden repräsentieren zu dürfen, so zum Beispiel bei Neuzuzügeranlässen, der 1. Augustfeier 
in Hergiswil, dem Sommerfest in Buochs, dem Seeklang-Festival, etc.  
Viele Sitzungen standen zudem an, namentlich Redaktionssitzungen der Kirchen News, des Pfarr-
konvents, Sitzungen zur Strukturreform und Gemeindekreis-Teamsitzungen in Buochs und Her-
giswil sowie in weiteren Gremien. 
Bei kantonalen Kindererlebnistagen zum Thema «Hurra, die Römer kommen», die unter anderem 
mit einem Ausflug nach Augusta Raurica verbunden waren, tauchten die anwesenden Kinder vol-
ler Begeisterung in die Zeit der Römer ein. 
In der regelmässig stattfindenden Mystik-/Meditationsgruppe konnten Menschen zur Ruhe kom-
men, mitten im Alltag Kraft schöpfen und ihre Spiritualität durch kurze Impulse bereichern. Die 
Teilnehmenden schätzen dieses Angebot als Achtsamkeitsübung und Burnout-Prophylaxe. 
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27. Oktober Konzert Dr' Chor 
29. Oktober Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Guillet, Beckenried   
05. November Konzert Panflötenensemble Bamboo 
19. November Ökumenischer kantonaler Taizé-Gottesdienst 
26. November Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
03. Dezember Adventskonzert mit Markus Wolfahrt und den Geschwistern Rymann  
  mit Rita Burch 
12. Dezember Seniorenweihnachtsfeier in der Kirche mit M. Stiebe und M. Merz 
15. Dezember  Weihnachtsoratorium Cappella Nova 
17. Dezember Familienweihnachtsfeier mit Maya Weekes und den Kindern von der BibelKiste 
24. Dezember Christnachtfeier 
26. Dezember Weihnachts-Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Regelmässige Anlässe (jeweils ausserhalb der Schulferien):  
Stricknachmittag - alle 2 Wochen am Montag; Seniorennachmittag - jeden letzten Dienstag im 
Monat; Spielnachmittag - jeden 1. Dienstag im Monat; BibelKiste (BiKi)– monatlich am Mittwoch-
nachmittag; Offenes Singen - Donnerstagabend; Wochenausklang – Freitagnachmittag 14 Uhr, 1–
2-mal monatlich; Meditation – Freitagnachmittag 15 Uhr, 1-2-mal monatlich; ausserdem zahlreiche 
ökumenische Schulgottesdienste sowie Taufen und Abdankungen. 
 
 
Für das Gemeindekreis-Team Buochs: Tünde Basler-Zsebesi, Pfarrerin 
  

PP41577_Evang ref Kirche NW BR-Kirchgemeindevers IH-korr.indd   32PP41577_Evang ref Kirche NW BR-Kirchgemeindevers IH-korr.indd   32 19.04.24   15:1319.04.24   15:13



32 33

33 
 

JAHRESBERICHT 2023 DES GEMEINDEKREISES HERGISWIL 
 
Im Rahmen der kontinuierlichen Gemeinde-Entwicklung konnten im Berichtsjahr durch vielfältige 
neue Angebote Menschen unterschiedlichster Zielgruppen angesprochen werden. Für jeden Ge-
schmack und für jede Altersgruppe wurde etwas Passendes angeboten, wie nachfolgende Zusam-
menstellung zeigt. 
Wichtige Höhepunkte waren die beiden Einsetzungsfeiern zur Einsetzung von Pfarrer Tobias 
Winkler in Hergiswil und Buochs und das erstmalig durchgeführte Gemeindefest in Hergiswil. Bei 
der Einsetzung von Pfarrer Tobias Winkler in Hergiswil kam erfreulicherweise die Wertschätzung 
der politischen Gemeinde, der Frauen Hergiswil und der katholischen Pfarrei Hergiswil zum Aus-
druck. 
In sechs Literaturgottesdiensten stand jeweils ein literarisches Werk im Zentrum des Gottesdiens-
tes, von welchem ausgehend durch Pfarrer Tobias Winkler tiefgründige theologische Bezüge zur 
Lebens- und Glaubenswelt heutiger Menschen hergestellt wurden. Das wurde von den Gottes-
dienstbesucherinnen und Gottesdienstbesuchern sehr geschätzt. Ein besonderer Höhepunkt war 
dabei der Literaturgottesdienst mit der Autorin Monika Mansour, die aus ihrem Kriminalroman «Lu-
zerner Todesmelodie» vorgetragen hat.  
Grosser Beliebtheit erfreuten sich auch die drei Konzertgottesdienste, wovon einer in der Passi-
onszeit von Jesper Gasseling und Sonja Betten, sowie einer in der Adventszeit von Jesper Gas-
seling an der Violine, Thomas Triesschijn an der Flöte und Sonja Betten am Cembalo auf höchstem 
musikalischem Niveau gestaltet wurden. An Karfreitag nahm die Cappella Unterwalden unter der 
Leitung von Peter Scherer die Menschen musikalisch auf den Passionsweg mit, umrahmt von der 
Johannespassion von Heinrich Schütz.  Zudem fanden im Rahmen des Seeklang-Festivals wieder 
das Spaziergangskonzert und Candlelight Classics in unserer Kirche statt, die bei Candlelight 
Classics bis auf den letzten Platz besetzt war. 
Die moderne Gottesdienstform der Thomasmesse sprach mit der meditativen offenen Phase mit 
verschiedenen Stationen, sowie der Möglichkeit sich salben und persönlich segnen zu lassen, un-
terschiedlichste Menschen an.  
Auch ausserhalb der Gottesdienste war die theologische und soziale Arbeit des Pfarramts sehr 
gefragt. Zahlreiche Menschen wurden beim Abschiednehmen begleitet, Trauerfeiern persönlich 
gestaltet, Neugeborene freudig begrüsst, Taufen gefeiert, Paare verheiratet. Die seelsorgerische 
Begleitung und Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen wurden sehr geschätzt. Nieder-
schwellig waren das Angebot «Plausch mit dem Pfarrer» und «Brunnengespräch», die in unkom-
pliziertem Kontakt zur Pfarrperson stattfanden.  
Im Weiteren reflektierten in der kantonalen Filmlounge Jugendliche und junge Erwachsene den 
Sinn des Lebens sowie wichtige Lebens- und Glaubensthemen.  
In der Familienzyt konnten Familien die Gemeinschaft pflegen, basteln, spielen, Rituale kennen-
lernen, beten, singen und biblische Geschichten hören.  
Bei etlichen Anlässen freute sich Pfarrer Tobias Winkler, die Evangelisch-Reformierte Kirche 
Nidwalden repräsentieren zu dürfen, so zum Beispiel bei Neuzuzügeranlässen, der 1. Augustfeier 
in Hergiswil, dem Sommerfest in Buochs, dem Seeklang-Festival, etc.  
Viele Sitzungen standen zudem an, namentlich Redaktionssitzungen der Kirchen News, des Pfarr-
konvents, Sitzungen zur Strukturreform und Gemeindekreis-Teamsitzungen in Buochs und Her-
giswil sowie in weiteren Gremien. 
Bei kantonalen Kindererlebnistagen zum Thema «Hurra, die Römer kommen», die unter anderem 
mit einem Ausflug nach Augusta Raurica verbunden waren, tauchten die anwesenden Kinder vol-
ler Begeisterung in die Zeit der Römer ein. 
In der regelmässig stattfindenden Mystik-/Meditationsgruppe konnten Menschen zur Ruhe kom-
men, mitten im Alltag Kraft schöpfen und ihre Spiritualität durch kurze Impulse bereichern. Die 
Teilnehmenden schätzen dieses Angebot als Achtsamkeitsübung und Burnout-Prophylaxe. 

 
32 

 

27. Oktober Konzert Dr' Chor 
29. Oktober Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Guillet, Beckenried   
05. November Konzert Panflötenensemble Bamboo 
19. November Ökumenischer kantonaler Taizé-Gottesdienst 
26. November Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
03. Dezember Adventskonzert mit Markus Wolfahrt und den Geschwistern Rymann  
  mit Rita Burch 
12. Dezember Seniorenweihnachtsfeier in der Kirche mit M. Stiebe und M. Merz 
15. Dezember  Weihnachtsoratorium Cappella Nova 
17. Dezember Familienweihnachtsfeier mit Maya Weekes und den Kindern von der BibelKiste 
24. Dezember Christnachtfeier 
26. Dezember Weihnachts-Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Regelmässige Anlässe (jeweils ausserhalb der Schulferien):  
Stricknachmittag - alle 2 Wochen am Montag; Seniorennachmittag - jeden letzten Dienstag im 
Monat; Spielnachmittag - jeden 1. Dienstag im Monat; BibelKiste (BiKi)– monatlich am Mittwoch-
nachmittag; Offenes Singen - Donnerstagabend; Wochenausklang – Freitagnachmittag 14 Uhr, 1–
2-mal monatlich; Meditation – Freitagnachmittag 15 Uhr, 1-2-mal monatlich; ausserdem zahlreiche 
ökumenische Schulgottesdienste sowie Taufen und Abdankungen. 
 
 
Für das Gemeindekreis-Team Buochs: Tünde Basler-Zsebesi, Pfarrerin 
  

PP41577_Evang ref Kirche NW BR-Kirchgemeindevers IH-korr.indd   33PP41577_Evang ref Kirche NW BR-Kirchgemeindevers IH-korr.indd   33 19.04.24   15:1319.04.24   15:13



34 35

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

Die Ökumene wurde in unterschiedlichsten Anlässen gepflegt, wobei die Anlässe der ökumeni-
schen Woche des christlichen Glaubens im Januar und die ökumenische Osternachtfeier beson-
ders eindrücklich waren. 
Die Arbeit im neuen Gemeindekreis-Team verlief sehr vertrauensvoll, effizient und konstruktiv. Mit 
Franziska Kilian (Ressort Kinder und Familien) sowie Karin Sarbach (Ressort Gastfreundliche Kir-
che/ Ökumene/ Freiwilligenarbeit), die zusammen mit Diana Hartz (Vertretung des Gemeindekrei-
ses Hergiswil im Kirchenrat, Ressort Erwachsenenbildung und Finanzen), den bewährten Mitar-
beitenden und unter Leitung von Pfarrer Tobias Winkler das Gemeindekreis-Team bilden, ist der 
Gemeindekreis Hergiswil gut aufgestellt, auch wenn das Team gerne noch erweitert werden 
würde.  
Wir schätzen es sehr, wenn die Bürgerinnen und Bürger die unterschiedlichen Angebote wahrneh-
men und mit uns den Kontakt suchen. Zudem würden wir uns sehr freuen, wenn sich Interessierte 
melden, um im Gemeindekreis-Team, mit einem Ressort, das Ihnen am Herzen liegt, mitzuwirken. 
 
 
Für das Gemeindekreis-Team Hergiswil: Tobias Winkler, Pfarrer 
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